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289 StGB NRW-Arbeitsgemeinschaft für den 
Regierungsbezirk Köln

Am 14.06.2011 fand in Brühl die 73. Tagung der Arbeitsge-
meinschaft für den Regierungsbezirk Köln statt. Der Vorsit-
zende, Bürgermeister Raetz, Rheinbach, begrüßte neben
den rund 150 Ratsmitgliedern und Verwaltungsspitzen stellv.
Bürgermeisterin Brämer von der gastgebenden Stadt Brühl,
Abteilungsdirektor Diehl, Bezirksregierung Köln, Hauptge-
schäftsführer Dr. Schneider, Beigeordneten Hamacher und
Hauptreferent Wohland von der Geschäftsstelle des Städte-
und Gemeindebundes NRW.

Stellv. Bürgermeisterin Brämer begrüßte sodann die Teil-
nehmer und stellte die Stadt Brühl und das Max Ernst-Mu-
seum vor. Sie betonte dabei die Bedeutung der Arbeit des
StGB NRW als kommunale Solidargemeinschaft für die kom-
munale Interessenvertretung gegenüber Bund und Land.

Hauptgeschäftsführer Dr. Schneider berichtete über aktuelle
Entwicklungen aus der Verbandsarbeit. Er ging dabei ins-
besondere auf die anstehende Strukturreform im Gemein-
definanzierungsgesetz 2012 und den Stärkungspakt „Stadt-
finanzen“ ein. Zu beiden Themenfeldern habe das Präsidium
des StGB NRW Ende Mai Thesenpapiere beschlossen, die je-
weils auch Grundlage der Diskussion im Hauptausschuss
des Verbandes am 30. und 31. Mai in Gütersloh waren. Der
StGB NRW setze sich für einen fairen, zielgerichteten und
gerechten Finanzausgleich ein. Bei der Reform des Finanz-
ausgleichs gebe es einen offenen Konflikt mit dem Land-
kreistag und dem Städtetag. Von besonderer Bedeutung
für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden seien die
Einführung gestaffelter fiktiver Hebesätze bei den Realsteu-
ern und ein Flächenansatz zur Berücksichtigung der beson-
deren Bedarfe der großen Flächenkommunen.

Bei der Ausgestaltung des Stärkungspakts „Stadtfinanzen“
signalisierte Dr. Schneider Gesprächsbereitschaft. Wichtig
sei aber, dass der Stärkungspakt nachhaltig ausgestaltet
sei und die Einbindung der Umlageverbände in die Haus-
haltskonsolidierungsanstrengungen gewährleisten müsse.
Schließlich sei eine Reform der Finanzaufsicht zu fordern.
Außerdem problematisierte HGF Dr. Schneider den Ausbau

der U-3-Betreuung und die Reform des Kinderbildungsge-
setzes. Der Vortrag von HGF Dr. Schneider kann im Inter-
netangebot des StGB NRW unter Veranstaltungen/Bezirks-
arbeitsgemeinschaften/AG Köln bzw. im Mitgliederbereich
unter Fachgremien/Bezirks-AG/AG Köln abgerufen werden.

Anschließend referierte der Leiter der Abteilung III der Be-
zirksregierung Köln (Kommunalaufsicht), Herr Diehl, zu der
kommunalen Finanzsituation im Regierungsbezirk Köln und
zur Aufsichtspraxis der Bezirksregierung. Er ging dabei auch
auf die neue Fassung des § 76 GO NRW mit der verlängerten
Frist zur Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltssiche-
rungskonzepts und das Junkernheinrich/Lenk-Gutachten
zum Haushaltsausgleich und zum Schuldenabbau ein. Er
machte dabei deutlich, dass der Konsolidierungsdruck für
die Kommunalhaushalte auch unter der Geltung des neuen
§ 76 GO NRW unverändert hoch bleibe. Die Kommunalauf-
sicht warte mit Spannung auf einen neuen Erlass des MIK,
der Hinweise zu den Planungsdaten im Zehnjahreszeitraum
und zur Fortgeltung des Leitfadens zur Genehmigung von
Haushaltssicherungskonzepten enthalten müsse. Auch der
Vortrag von Herrn Diehl kann im Internetangebot (siehe
oben) abgerufen werden.

Abschließend referierte Beigeordneter Hamacher zu aktu-
ellen Entwicklungen in der Schulpolitik. Er ging dabei ins-
besondere auf die Inklusion und die drohenden finanziellen
Folgen für die Kommunen ein. Ein Schwerpunkt des Vortrags
lag auf der Darstellung der vom Verband erarbeiteten Wege
zum regionalen Konsens bei der Diskussion um die Einfüh-
rung von Gemeinschaftsschulen. Ein vom Schulausschuss
des StGB NRW eingesetzter Arbeitskreis „Regionaler Kon-
sens“ habe zwischenzeitlich ein Papier als Angebot an die
Kommunen erarbeitet. Neuerdings gebe es einen Gesetz-
entwurf der CDU-Landtagsfraktion, der sich Teile der Ideen
zu Eigen mache. Abschließend ging Hamacher auf die ak-
tuelle Rechtsprechung des OVG NRW zur Gemeinschafts-
schule Finnentrop ein. Es werde nach dieser Rechtsprechung
keine weiteren Genehmigungen von Gemeinschaftsschulen
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ohne neue gesetzliche Grundlage geben. Das Schulminis-
terium werde voraussichtlich kurzfristig einen Gesetzent-
wurf auf den Weg bringen.

In der anschließenden Diskussion wurden die immer weiter
steigenden Belastungen durch die Kreisumlage problemati-
siert. Es wurde die Einschätzung geäußert, dass die Landräte
verstärkt kommunale Aufgaben übernehmen wollten. Man
war sich einig, dass Umlageverbände stärker in die Haus-
haltskonsolidierungen einbezogen werden müssten. Schließ-
lich wurden die Abschreibungen und Rückstellungen proble-
matisiert, die den Haushaltsausgleich zusätzlich belasten.

Bürgermeister Raetz schloss die Tagung gegen 12.45 Uhr.
Im Anschluss gab es die Möglichkeit, das Max Ernst-Museum
zu besuchen. Die nächste Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
wird im Herbst 2011 stattfinden.

Az.: IV/1 992-06 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

Recht und Verfassung

290 Kompetenzzentrum neuer Personalausweis
(nPA)

Das Bundesministerium des Innern hat ein Kompetenzzen-
trum neuer Personalausweis eingerichtet und beauftragt,
Behörden und Unternehmen bei der Integration des neuen
Personalausweises in ihren Geschäftsprozessen zu unter-
stützen. Damit soll das Ziel erreicht werden, eine möglichst
große Anzahl von Anwendungen auf den neuen Personal-
ausweis zu schaffen.

Das Kompetenzzentrum neuer Personalausweis informiert,
berät und gibt technische, sicherheitstechnische und orga-
nisatorische Hilfestellungen für IT-Entscheider aus Wirt-
schaft und Verwaltung zur Nutzung der Online-Ausweis-
funktion des neuen Personalausweises und bereitet Erfah-
rungen und Anforderungen aus der Nutzung potentieller
Anwender auf. Das Kompetenzzentrum wird unter Leitung
des Beratungsunternehmens BearingPoint mit den beiden
Frauenhofer Instituten Frauenhofer FOKUS und Frauenhofer
SIT sowie Steria Mummert Consulting geführt.

Das Test- und Demonstrationszentrum (TDZ) im Frauenhofer
FOKUS stellt dabei den Kernbereich des Kompetenzzentrums
neuer Personalausweis dar. Im TDZ werden Dienstanbietern
die Funktionalitäten des neuen Personalausweises demons-
triert und neue Geschäftsmodelle unter Berücksichtigung
der Anforderungen des neuen Personalausweises diskutiert.
Das TDZ fördert durch eine Erstberatung bzw. eine vertie-
fende Beratung die gezielte Betreuung und Begleitung der
Einführungsphase des neuen Personalausweises und dient
als zentraler Anlauf- und Informationspunkt für interessierte
Besucher aus der öffentlichen Verwaltung, der Wirtschaft
und der Presse. Neben technischen und organisatorischen
Informationen über den neuen Personalausweis und seinen
Einsatz in der elektronischen Verwaltung und im elektroni-
schen Geschäftswesen präsentiert das TDZ technische Kom-
ponenten, wie die Ausweisapplikation, Lesegeräte und elD-
Server ver schiedener Anbieter.

Wer die Dienste des Kompetenzzentrums neuer Personal-
ausweis nutzen möchte, findet nähere Informationen auf
der Webseite http://www.ccepa.de/test-und-demozentrum.
Ansonsten erreichen Sie das Kompetenzzentrum neuer Per-
sonalausweis unter folgender Adresse: Alex Schmid, Be-
aringPoint, Kurfürstendamm 207-208, 10719 Berlin, Tel.: 030
880046451.

aus: SSG Mitgliederrundschreiben Nr. 280/11 vom 16.05.2011

Az.: I/2 113 - 01 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

Finanzen und Kommunalwirtschaft

291 Reform der Grundsteuer

Bei der Verprobung der Grundsteuerreformmodelle (vgl.
Mitteilung Nr. 165 vom 10.03.2011) gibt es eine unerfreuliche
Entwicklung. Demnach wird es nicht möglich sein, der Fi-
nanzministerkonferenz bis Ende 2011 die Verprobungser-
gebnisse vorzulegen.
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StGB NRW-Termine

13.07.2011 Arbeitstagung „Sozialamtsleiter und -
dezernenten Großer kreisangehöriger 
Städte“ in Düsseldorf

14.09.2011 Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr
in Erndtebrück

14.09.2011 Erfahrungsaustausch „Anstalt des 
öffentlichen Rechts“

Fortbildung des StGB NRW

30.08.2011 Bürgermeisterseminar in Nettetal
05.09.2011 Bürgermeisterseminar in Nettetal
24.11.2011 Seminar „Seniorenpolitik“

DStGB NRW-Termine

06.09.2011 Hauptausschuss und Präsidiumssitzung in
Dresden

Fortbildung der KuA NRW GmbH

12.07.2011 Schnittstellen zwischen Kanalanschluss-
beitrags- und Straßenbaubeitragsrecht in
Duisburg

13.07.2011 Haftungstatbestände in der kommunalen
Abwasserbeseitigung in Duisburg

14.07.2011 Arbeitsschutz rechtssicher managen in
Düsseldorf

15.09.2011 Haftungstatbestände in der kommunalen
Abwasserbeseitigung in Duisburg

Informationen über Seminartermine bei der KuA NRW-
Geschäftsstelle, Cecilienallee 59, 40474 Düsseldorf, 
Tel.: 0211-43077-25, dumsch@kua-nrw.de, www.kua-nrw.de
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Für die Datenweitergabe durch die Länderfinanzbehörden
an das Statistische Bundesamt fehlt es gegenwärtig an einer
Rechtsgrundlage. Um eine Verletzung des Steuergeheimnis-
ses auszuschließen, muss daher zunächst eine Rechtsgrund-
lage im Steuerstatistikgesetz geschaffen werden. Ein ent-
sprechender Gesetzesvorschlag wurde zwar kurzfristig durch
Länderantrag auf den Weg gebracht (siehe Gesetzentwurf
Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz, BR-Drs. 253/1/11, S.
28). Die Rechenzentren der Finanzverwaltung können die ge-
planten Erstlieferungen von Daten allerdings erst nach der
Verabschiedung des Gesetzes vornehmen; ein Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens wird aber nicht vor Dezember 2011
erwartet. Eine Vorablieferung der Daten „im Vorgriff“ auf das
Gesetz ist aus Rechtsgründen ausgeschlossen.

Zumindest die bereits laufenden Vorarbeiten (z. B. der AG
Administration) sollen jedoch nicht unterbrochen werden.

Az.: IV/1 931-02 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

292 Neue Förderung für energetisches Sanieren

Die KfW hat darüber informiert, dass in dem Programm
„Energieeffizient Sanieren – Kommunen“ jetzt die ener-
getische Sanierung aller kommunaler Nichtwohngebäude,
die vor dem 01.01.1995 fertig gestellt wurden, mitfinanziert
werden kann – neben Schulen und Kitas z. B. jetzt auch
Rathäuser, Verwaltungsgebäude, Gemeindezentren, Kul-
tureinrichtungen oder Altenpflegeeinrichtungen. Des Wei-
teren wurde der unterschiedliche KfW-Finanzierungsanteil
aufgehoben, der jetzt einheitlich bis zu 100 % beträgt. Die
Zinsen (1,41 % eff. p.a. für 10 Jahre Zinsbindung und 20
Jahre Laufzeit, Stand 30.05.2011) werden für bis zu 10 Jahre
festgeschrieben. Ausführliche Informationen zu diesem
Programm hält die KfW im Internet unter www. kfw.de/
ESK-218 bereit.

Az.: IV/1 912-05 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

293 Realsteuervergleich 2010

Der Landesbetrieb IT.NRW hat der Geschäftsstelle nach Ab-
schluss der Aufbereitungsarbeiten des vierten Quartals der
vierteljährlichen Kassenstatistik des Jahres 2010 den Real-
steuervergleich, der sowohl auf diesen Ergebnissen als auch
auf denjenigen der Gemeindefinanzreform für das Jahr 2010
basiert, zur Verfügung gestellt. Die Veröffentlichung ist in
zwei Teile gegliedert:

- Tabelle 1: Streuungsübersicht der Realsteuerhebesätze,
- Tabelle 2: Realsteuervergleich.

In der Tabelle 1 wird dargestellt, wie sich die Hebesätze der
Realsteuerarten über Gemeindegrößenklassen und Höhe
der Hebesätze verteilen (Streuungsübersicht).

Tabelle 2 beinhaltet die Ergebnisse der ausgewählten Steu-
erarten sowohl in der Aggregation nach Gemeindegrößen-
klassen als auch auf Gemeindeebene. Die Darstellung ist in
den Maßeinheiten 1.000 EUR und EUR je Einwohner vorge-
nommen.

Die Tabelle kann von StGB NRW-Mitgliedskommunen im
Mitgliederbereich des StGB NRW-Internetangebots unter
Fachinfo/Service > Fachgebiete > Finanzen und Kommu-
nalwirtschaft > Daten zur Finanzplanung > Realsteuerhe-
besätze unter der Überschrift "Realsteuervergleich 2010"
abgerufen werden. Für eine maschinelle Weiterverarbei-
tung können die Materialien auch auf elektronischem
Wege zum Preis von 21,09 Euro direkt beim Landesbetrieb
IT.NRW (Herr Körner, E-Mail: gerd.koerner@it.nrw.de, Tele-
fon: 0211/9449-3039, Telefax: 0211/9449-8051) bestellt wer-
den.

Az.: IV/1 930-01 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

294 Thesenpapier „Chancen und Risiken 
der Rekommunalisierung“

Seit einiger Zeit wird vermehrt über das Thema Rekom-
munalisierung im Bereich der Daseinsvorsorge diskutiert.
Die StGB NRW-Geschäftsstelle hat mit Blick auf die ver-
stärkte Dynamik der Debatte ein Thesenpapier zu den
Chancen und Risiken der Rekommunalisierung erarbeitet,
das das Präsidium im Rahmen seiner 178. Sitzung am
30.05.2011 in Gütersloh zustimmend zur Kenntnis genom-
men hat. Das Papier ist als Anlage zur 39. Sitzung des StGB
NRW-Haupt- ausschusses im Internet abrufbar.

Quintessenz des Papiers ist, dass die Rekommunalisierung
ebenso wenig ein Allheilmittel ist wie es die Privatisierung
war. Erheblich ist stets, was aus ökonomischer Sicht sinn-
voller und für die Aufgabenerfüllung im Interesse der Bür-
ger effektiver ist. Die kommunale Wirklichkeit zeigt, dass
es eine Einzelfallentscheidung ist, die jeweils vor dem Hin-
tergrund der konkreten Bedingungen vor Ort getroffen
und sorgfältig abgewogen werden muss. Die Rekommu-
naliserung verschafft den Kommunen in der Regel größere
Gestaltungsmöglichkeiten bei der Erledigung ihrer Aufga-
ben, eröffnet die Möglichkeit zu mehr Bürgernähe und
Wirtschaftsförderung, kann zu Kostensenkungen führen,
bietet die Möglichkeit zur Kooperation mit anderen Kom-
munen oder privaten Dritten und bietet im Energiebereich
die Chance, erneuerbare Energien zu fördern und somit
zum Klimaschutz beizutragen.

Az.: II/3 811-00 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

295 Pressemitteilung: Keine Entwarnung 
trotz Wirtschaftsaufschwung

Die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden in Nord-
rhein-Westfalen ist trotz der wirtschaftlichen Erholung un-
verändert kritisch. Dies zeigt die diesjährige Haushaltsum-
frage des Städte- und Gemeindebundes NRW. Wie im Vor-
jahr haben sich alle 359 kreisangehörigen Mitgliedskom-
munen mit rund 9,4 Mio. Einwohnern an der Umfrage des
Spitzenverbandes beteiligt.

„Der wirtschaftliche Aufschwung führt zwar zu einem An-
stieg der Einnahmen vor allem bei der Gewerbesteuer, der
aber durch steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbe-
reich wieder aufgezehrt wird“, erklärte Bürgermeister Dr.
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Liquiditätskredite auf Höchststand

„Die schwierige Lage der Kommunalfinanzen wird zusätzlich
durch den Rekordstand der Kredite zur Liquiditätssicherung
deutlich gemacht“, betonte Ruthemeyer. Zum Jahreswechsel
2010/2011 durchstießen die NRW-Kommunen erstmals die
Schallmauer von 20 Mrd. Euro. Dies bedeute, dass die Kom-
munen allein im Verlauf der zurückliegenden fünf Jahre
etwa 9,5 Mrd. Euro neue Kredite zur Liquiditätssicherung
aufnehmen mussten, um laufenden Verwaltungsaufwand
zu finanzieren.

Nach Berechnungen der Gutachter Junkernheinrich und
Lenk könnten in zehn Jahren 50 bis 70 Mrd. Euro zu Buche
stehen, wenn nicht entschlossen gehandelt wird. „Der Re-
kordstand an Liquiditätskrediten macht deutlich, dass die
Kommunen in NRW auf Konsolidierungshilfen des Landes
dringend angewiesen sind“, legte Ruthemeyer dar.

Steigende Erträge

Auf der Ertragsseite profitiert die Gewerbesteuer von der
guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei dies bei den ein-
zelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt
ist. In den Haushaltsplanungen gehen die Kämmerer von
einem Zuwachs des Gewerbesteueraufkommens um 5,6
Prozent gegenüber 2010 auf rund 3,2 Mrd. Euro aus.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2011 in
den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 420 Prozentpunk-
ten. Damit kommt es zu einer vergleichsweise moderaten
Anhebung von fünf Punkten gegenüber dem Vorjahr, was
einen deutlichen Zusammenhang mit der Anhebung der
fiktiven Hebesätze durch das Land aufweist. Für die Grund-
steuer B wird mit einem Aufkommen von 1,23 Mrd. Euro
(+4,5 Prozent) gerechnet. Es kommt im Durchschnitt zu
merklichen Anhebungen der Hebesätze auf 236 Prozent bei
der Grundsteuer A (+12 Punkte) und auf 407 Prozent bei der
Grundsteuer B (+15 Punkte).

Steigender Aufwand

Entscheidende Ursache für die zunehmende strukturelle
Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der - von
diesen nicht mehr steuerbare - Anstieg der Sozialkosten.
Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen belau-
fen sich für die NRW-Kommunen mittlerweile auf mehr als
zwölf Mrd. Euro.

Die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung durch den Bund ab 2012 - so Ruthemeyer
- sei ein erster wichtiger Schritt zur Entlastung der Kom-

Eckhard Ruthemeyer, Präsident des Städte- und Gemeinde-
bundes NRW, heute in Gütersloh bei der Vorstellung der
Umfrageergebnisse. Insgesamt bestätige das Bild die Aus-
sagen der Finanzwissenschaftler Martin Junkernheinrich
und Thomas Lenk. Diese haben eine Unterfinanzierung der
Kommunen von durchschnittlich rund 2,1 Mrd. Euro pro Jahr
errechnet.

Dies - so Ruthemeyer - führe dazu, dass im Jahr 2011 nur 25
Mitgliedskommunen des Verbandes einen strukturellen
Haushaltsausgleich erreichen könnten (2010: 28). Weitere
190 Kommunen schafften den Haushaltsausgleich nur, in-
dem sie ihr Eigenkapital weiter aufzehren.

Abbau des Eigenkapitals und Überschuldung

Wie im Vorjahr wurde mit der Haushaltsumfrage der Ab-
bau der Ausgleichsrücklage - der Anteil des Eigenkapitals,
der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt
werden kann - sowie des Eigenkapitals allgemein abge-
fragt. Bis Ende 2011 werden 247 StGB NRW-Mitgliedstädte
und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig auf-
gebraucht haben. Für 2012 erwarten dies 53 Kommunen
und für die beiden Folgejahre noch einmal 29 Kommunen.
Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt
329 StGB NRW-Mitgliedskommunen - etwa 90 Prozent -
ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben
werden.

Sieben Kommunen haben bereits jetzt das Eigenkapital voll-
ständig verzehrt, bei weiteren 21 StGB NRW-Mitgliedskom-
munen zeichnet sich eine Überschuldung im Zeitraum der
mittelfristigen Finanzplanung ab. „Allein diese Zahlen be-
legen den dringenden Handlungsbedarf“, sagte Ruthe-
meyer. „Wir müssen jetzt schnellstens einen Konsens erzie-
len über einen sinnvollen Einsatz der für den Stärkungspakt
Stadtfinanzen bereitgestellten 350 Millionen Euro.“ Zudem
benötige man ein Konzept für die Zeit ab 2014, wenn die
Entlastung der Kommunen von der Grundsicherung erst-
mals voll wirksam wird.

Haushaltssicherung und Nothaushalt

Ein weiterer Indikator zur Beurteilung der Finanzlage ist die
Anzahl der Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept.
Ein solches muss aufgestellt werden, wenn eine Kommune
ihren Haushalt nicht einmal fiktiv ausgleichen kann. In die-
sem Jahr werden 144 StGB NRW-Mitgliedskommunen in
dieser Situation sein. Gegenüber dem Vorjahresstand von
132 Kommunen ist dies eine weitere Steigerung.

Den strengsten Restriktionen sind Städte und Gemeinden
unterworfen, deren Haushaltssicherungskonzept von der
Kommunalaufsicht nicht genehmigt wird, da sie auch auf
mittlere Sicht keinen Haushaltsausgleich erreichen können.
In der so genannten vorläufigen Haushaltswirtschaft, auch
Nothaushaltsrecht genannt, sind den Kommunen freiwillige
Ausgaben grundsätzlich untersagt. Hierbei wird es 2011 vo-
raussichtlich einen Anstieg auf 118 kreisangehörige Städte
und Gemeinden (2010: 107) geben. „Spitzenreiter“ bei Haus-
haltssicherungskonzepten und Nothaushaltskommunen
sind im Jahr 2011 wiederum die Regierungsbezirke Köln und
Arnsberg (s. Tabelle):
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Haushalts - strukturell strukturell
sicherung unausgeglichen ausgeglichen

Regierungsbezirk 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Arnsberg 40 46 32 27 2 1
Detmold 16 17 43 40 8 10
Düsseldorf 12 12 37 38 5 4
Köln 46 51 42 40 6 3
Münster 18 18 45 45 7 7
Gesamt 132 144 199 190 28 25
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munen. „Wenn wir die Situation der Kommunen nachhaltig
verändern wollen, müssen allerdings weitere Entlastungen
folgen“, forderte der StGB NRW-Präsident.

Entwicklung der Umlagen

Die Belastung durch die Kreisumlage ist auch in diesem
Jahr bestimmendes Thema bei der Aufstellung der Kom-
munalhaushalte. Mit einem durchschnittlichen Hebesatz
von 42,0 Prozent bildet die Kreisumlage auch 2011 den we-
sentlichen Ausgabenblock der kreisangehörigen Kommu-
nen. Der durchschnittliche Umlagesatz ist gegenüber 2010
um 0,7 Prozentpunkte gestiegen. Hinzu kommt eine deutlich
höhere Belastung bei der Jugendamtsumlage, die im Schnitt
um knapp drei Prozentpunkte auf 21,3 Prozent ansteigt.

Az.: IV  Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

296 Änderung des Krediterlasses des MIK NRW

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes
Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) hat uns mit Schreiben vom
06.05.2011 über die Änderung des Runderlasses „Kredite
und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden GV“
(SMBI 652) vom 09.10.2006 informiert. Die Änderungsvor-
schläge der kommunalen Spitzenverbände wurden in dem
Erlass im Wesentlichen übernommen.

Das Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“
(Junkernheinrich, Lenk et al.) sieht vor, die bis Ende 2010
aufgelaufenen Liquiditätskredite innerhalb von 10 Jahren
um die Hälfte zu reduzieren. Um einen Widerspruch zu die-
sem Ziel des Gutachtens zu vermeiden, hat das MIK NRW
auf eine „Dynamisierung“ der Berechnungsgrundlage vor-
erst verzichtet. Das MIK NRW hat jedoch seine Bereitschaft
erklärt, die Festschreibung der Berechnungsgrundlage auf
den Stichtag 31.12.2010 zu überprüfen, sofern in den Folge-
jahren Bedarf bestehe.

Zudem hat das MIK NRW aus Gründen der praktischen Um-
setzung eine nicht wesentliche Überschreitung der jeweili-
gen Volumina der Zinsvereinbarungen über eine mehrjäh-
rige Laufzeit zugelassen.

In Bezug auf das Abstimmungserfordernis mit der Kommu-
nalaufsicht hat das MIK NRW den Berichten der Bezirksre-
gierungen folgend festgelegt, dass die Kommunalaufsicht
auf die Durchführung einer Abstimmung auch generell ver-
zichten kann.

Der Änderungserlass ist von StGB NRW-Mitgliedskommu-
nen im Mitgliederbereich des StGB NRW-Internetangebots
unter Fachinfo/Service > Fachgebiete > Finanzen und Kom-
munalwirtschaft > Gemeindehaushaltsrecht > Neues Kom-
munales Finanzmanagement (NKF) > IM-Erlasse einsehbar.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
hatte zu den vorgesehenen Änderungen eine schriftliche
Stellungnahme abgegeben. Die Stellungnahme vom
29.04.2011 kann ebenfalls von StGB NRW-Mitgliedskommu-
nen im Mitgliederbereich des StGB NRW-Internetangebots
unter Fachinfo/Service > Fachgebiete > Finanzen und Kom-

munalwirtschaft > Gemeindehaushaltsrecht > Neues Kom-
munales Finanzmanagement (NKF) > IM-Erlasse abgerufen
werden.

Az.: IV/1 912-03 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

297 KfW senkt Zinssätze für Direktkredite

Die KfW hat aufgrund der aktuellen Entwicklung am Kapi-
talmarkt in ausgewählten Programmen die Zinssätze ab
dem 25.05.2011 gesenkt.

Konditionenübersicht für Direktkredite der KfW: 

Die Zinsfixierung erfolgt bei Mittelabruf.

Die aktuellen Konditionen können dem Internet (www.kfw-
foerderbank.de, Rubrik „Die aktuellen Zinssätze“) entnom-
men oder per Fax unter der Nummer 069 / 7431 4214 abge-
rufen werden (Faxgerät auf „Abruf“ oder „Polling“ stellen).

Für Fragen zum Produkt und Serviceangebot der KfW Ban-
kengruppe stehen die BeraterInnen des Infocenters der KfW
Förderbank zur Verfügung. Sie erreichen die KfW-Berate-
rinnen telefonisch montags bis freitags, jeweils von 08:00
Uhr bis 17:30 Uhr unter folgenden Rufnummern:

- Kommunale und soziale Infrastruktur: 
Telefon-Nr. 030 / 202645555

- Unternehmensfinanzierung: Servicenummer 01801 / 241124 *)
- Wohnwirtschaft: Servicenummer 01801 / 335577 *)

*) 3,9 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Tele-
kom, Preise aus Mobilfunknetzen können abweichen.

Az.: IV/1 912-05 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

298 Seminarhinweise zum NKF

Das Institut für Verwaltungswissenschaften in Gelsenkir-
chen (IfV) bietet in Zusammenarbeit mit dem Büro für Kom-
munalberatung – Mechthild A. Stock Fachseminare zum
NKF an.

Ein Seminar beschäftigt sich mit der Implementierung in-
terner Kontrollsysteme (IKS). Dabei ergibt sich ein doppelt
ausgerichtetes Interesse an der Implementierung effizienter
IKS-Systeme: Einerseits stellt sich aus unmittelbarem Inte-
resse die Frage, wie durch interne Kontrollsysteme die Ver-
mögensschädigung der Kommune durch Vermögensdelikte
und dolose Handlungen möglichst verhindert werden kann.
Andererseits geht es darum, die Optimierung der Geschäfts-
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KfW-Kommunalkredit 
(Direktkredit) Zinssatz Zinssatz Aus-
Laufzeit 30 Jahre nominal effektiv zahlungs-
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Investitionsoffensive 
Infrastruktur 1. – 2. Jahr

0,00 0,00 100

Investitionsoffensive I
Infrastruktur 3. – 5. Jahr

2,20 2,22 100
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prozesse im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz
des Verwaltungshandelns sinnvoll steuern zu können.

Die Fortbildungen werden angeboten einmal als Intensiv-
seminar am 18./19. Oktober 2011 und zusätzlich als Kom-
paktseminar am 30. November 2011, jeweils im Wissen-
schaftspark Gelsenkirchen.

Den Teilnehmern werden die wesentlichen Elemente für
ein funktionierendes IKS und Möglichkeiten für eine erfolg-
reiche Implementierung in eine Verwaltungsstruktur auf-
gezeigt. Dabei werden auch bewährte IKS-Modelle und Bei-
spiele für Compliance aus der freien Wirtschaft vorgestellt.
Ziel ist es, einen Überblick über den Bedarf an Gestaltung
und Organisation interner Kontrollsysteme in der öffentli-
chen Verwaltung zu erarbeiten und konkrete Handlungs-
empfehlungen für eine optimale Implementierung interner
Kontrollsysteme vor Ort abzuleiten. Weiterhin werden die
Thematik IKS vor dem Hintergrund des risiko-orientierten
Prüfungsansatzes in der kommunalen Rechnungsprüfung
beleuchtet und wesentliche Aspekte der IKS-Prüfung dis-
kutiert.

Zielgruppe der Veranstaltung sind Verantwortliche aus den
Bereichen Finanzverwaltung, Zentrale Dienste (Personal und
Organisation) sowie aus der Rechnungsprüfung.

Zudem werden Wiederholungen des Kompaktseminares
„Beamtenversorgung in NRW – Ansätze zur Steuerung der
Pensionslasten und alternative Strategien zur nachhaltigen
Finanzierung der Versorgungsverpflichtungen im NKF – An-
forderungen an Gegenfinanzierungsmodelle“ angeboten
am 6. Juli 2011 sowie am 26. September 2011. Auch das Se-
minar „Praxisbericht zur Entwicklung und Umsetzung eines
maßgeschneiderten Lösungskonzeptes für die nachhaltige
Finanzierung der Beamtenversorgung am konkreten und
aktuellen Beispiel einer kreisangehörigen Stadt in NRW“
wird am 13. Oktober 2011 erneut angeboten.

Interessenten für die Seminare können sich direkt an das
IfV - Institut für Verwaltungswissenschaften (IfV) im Wis-
senschaftspark Gelsenkirchen, Munscheidstraße 14, 45886
Gelsenkirchen, Tel. 0209 – 167-1220, E-Mail: heidi.pauls
@ifv.de, wenden. Anfragen zum Seminar und zur Thematik
sind auch möglich über Mechthild A. Stock - Büro für Kom-
munalberatung, Tel. 02102 / 5 28 10 28, E-Mail: info@kom-
munalberatung-stock.de.  

Az.: IV 904-05/17 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

Schule, Kultur, Sport

299 Mainzer Erklärung des Verbandes
deutscher Musikschulen

Der Verband deutscher Musikschulen (VdM) hat am 19. Mai
2011 im Rahmen der Bundesversammlung die sog. Mainzer
Erklärung „Die Schulzeitverkürzung darf musikalische Ent-
faltung nicht behindern – Musikalische Bildung braucht Zei-
ten und Räume in der Schule!“ verabschiedet. Danach stün-

den Bund, Länder und Kommunen für die musikalische Brei-
tenarbeit, für die Zugänglichkeit zu musikalischen Bildungs-
angeboten der öffentlichen Musikschulen und für die För-
derung des künstlerischen Nachwuchses in der Pflicht. Dazu
bedürfe es sinnvoller Zeitstrukturen und der Bereitstellung
von geeigneten Räumen und Möglichkeiten individueller För-
derung. Die Mainzer Erklärung kann unter folgender Adresse
im Internet abgerufen werden:
http://www.musikschulen.de/medien/doks/mk11/mainzer_e
rklaerung%20vdm.pdf

Az.: IV/2 454 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

300 „einheitspreis - Bürgerpreis zur
Deutschen Einheit“ 2011

Die Bundeszentrale für politische Bildung hat auf den „ein-
heitspreis – Bürgerpreis zur Deutschen Einheit“ 2011 hinge-
wiesen, der zum zehnten Mal vergeben wird. Ausgezeichnet
werden diejenigen, ob Einzelpersonen, Vereine, Initiativen
oder Institutionen, die mit kreativen Ideen und engagierten
Beiträgen den deutschen und europäischen Ost-West-Eini-
gungsprozess gestalten und voran bringen.

Die Preisverleihung zum 10. einheitspreis findet nach Mittei-
lung der Bundeszentrale für politische Bildung im Jahr der
zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Bonn statt.
Die Schirmherrschaft für den einheitspreis 2011 habe Han-
nelore Kraft, Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-West-
falen, übernommen. Vorsitzender der unabhängigen Preisjury
sei Joachim Gauck. Kooperationspartner der Bundeszentrale
für politische Bildung sei die Landeszentrale für politische
Bildung in Nordrhein-Westfalen.

Nähere Informationen können unter www.einheitspreis.de
abgerufen werden.

Az.: IV/2 400 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

301 Medienpass für Kinder und Jugendliche 
in NRW

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, die Landesan-
stalt für Medien NRW und die Medienberatung NRW haben
am 14.06.2011 das Konzept für einen Medienpass für Schü-
lerinnen und Schüler vorgestellt. Ziel des „Medienpasses
NRW“ sei es, Kinder und Jugendliche für das Thema Medien-
kompetenz zu interessieren und Lehrerinnen und Lehrer bei
der Vermittlung im Unterricht zu unterstützen. Im Zusam-
menhang mit dem Medienpass NRW werde auf die Schule
gesetzt, die als einzige Bildungsinstitution alle Kinder und
Jugendlichen in NRW erreiche.

Der Medienpass soll in einem mehrstufigen Verfahren ge-
meinsam mit der Öffentlichkeit, Expertinnen und Experten
sowie Pilotschulen erarbeitet werden. Zum Auftakt könnten
Bürgerinnen und Bürger in einer Online-Konsultation darü-
ber diskutieren, welche Kenntnisse und Fähigkeiten Kinder
und Jugendliche in verschiedenen Altersstufen haben soll-
ten. Schulministerin Sylvia Löhrmann hat die Grundschulen
dazu aufgerufen, sich als Pilotschulen für die Erprobungs-
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phasen zu bewerben. Diese Grundschulen sollen später ihre
Praxiserfahrungen mit den zur Verfügung gestellten Unter-
stützungsangeboten in den Medienpass einbringen.

Nähere Informationen stehen im Internet unter www.me-
dienpass.nrw.de zur Verfügung.

Az.: IV/2 211-31 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

302 Mediencluster Teil der Filmstiftung NRW

Das NRW-Ministerium für Bundesangelegenheit, Europa
und Medien hat mitgeteilt, die Aufsichtsgremien der Film-
stiftung hätten dem Kauf der Mediencluster NRW GmbH
durch die nordrhein-westfälische Filmförderung zuge-
stimmt. Damit werde die Filmstiftung NRW zu einer inte-
grierten Förderinstitution der Film- und Medienwirtschaft
ausgebaut.

Der Beschluss sei vom Aufsichtsrat und der Gesellschafter-
versammlung der Filmstiftung NRW gefasst worden. Zu den
Gesellschaftern zählen Landesregierung, WDR, ZDF, RTL und
die Landesanstalt für Medien NRW.

Die Filmstiftung sei nun als integrierte Förderinstitution für
verschiedene Teilbranchen der Medien- und Kreativwirt-
schaft tätig. Die Filmstiftung NRW werde sich neben diesen
neuen Tätigkeitsfeldern auch weiterhin mit dem Marken-
kern der kulturellen und wirtschaftlichen Filmförderung in
NRW engagieren. Die Mediencluster GmbH ergänze mit ih-
rem Know-how die Förderbereiche der Filmstiftung, die so
für die gesamte Medienwirtschaft Förderung aus einer Hand
anbieten könne. Die Mediencluster NRW GmbH biete In-
formationen, Beratung und Vernetzungsangebote vor allem
für die Digitalwirtschaft.

Az.: IV/2 426-3 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

303 Oberverwaltungsgericht NRW zur 
Gemeinschaftsschule Finnentrop

Mit Presseerklärung vom 9. Juni 2011 hat das Oberverwal-
tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen mitgeteilt,
dass die Genehmigung der Gemeinschaftsschule Finnen-
trop rechtswidrig sei. Die Errichtung der Gemeinschafts-
schule „Perspektivschule Finnentrop“ setze eine Änderung
des Schulgesetzes voraus. Die Schulversuchsermächtigung
in diesem Gesetz sei hierfür keine ausreichende Rechts-
grundlage. Das hat der 19. Senat des OVG NRW in zwei Eil-
verfahren entschieden.
Wesensmerkmal eines Schulversuches sei, dass er der Er-
probung von Reformmaßnahmen diene. Die Schulverwal-
tung müsse einen Erprobungsbedarf darlegen, also eine
Ungewissheit über die Eignung der Gemeinschaftsschule
als einer neuen Schulform in Nordrhein-Westfalen, mit der
längeres gemeinsames Lernen in der Sekundarstufe I er-
möglicht und trotz des demographischen Wandels ein
wohnortnahes Schulangebot gesichert werden solle. Lege
man die Angaben der Schulverwaltung zugrunde, so sei
die Eignung der Gemeinschaftsschule zur Erreichung dieser
Reformziele jedoch nicht zweifelhaft, sondern stünden be-

reits fest. Das Schulministerium habe nachvollziehbar und
schlüssig einen Bedarf für die Änderungen des gegliederten
Schulsystems dargelegt, nicht aber, inwiefern diese Refor-
men zuvor noch durch einen Schulversuch erprobt werden
müssten.

Az.: IV/2 211-35/1 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

304 Verwaltungsvorschriften zur 
sonderpädagogischen Förderung

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen hat auf die Änderung der Verwal-
tungsvorschriften zur Verordnung über die sonderpädago-
gische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für
Kranke (VVzAO-SF) hingewiesen. Im Einzelnen hat das Mi-
nisterium Folgendes mitgeteilt:

„Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat im Rahmen ei-
nes AO-SF-Verfahrens zur Feststellung des sonderpädago-
gischen Förderbedarfs eines Schülers der Realschule mit Be-
schluss vom 6. Mai 2009 (4 L 229/09) entschieden:

„Die Überweisung eines Gymnasiasten an eine Förderschule
mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Ent-
wicklung ist rechtlich nicht möglich, wenn die Förderschule
nicht nach den Lehrplänen und Stundentafeln des Gymna-
siums unterrichten kann.“

(Richtigerweise hätte in diesem amtlichen Leitsatz von ei-
nem Realschüler und einer Realschule die Rede sein müs-
sen; das ist ein redaktioneller Irrtum.) Im Fall eines Schülers
des Gymnasiums hat das Gericht seine Rechtsprechung be-
kräftigt (Beschluss vom 5. August 2009, 4 L 648/09). Das
Oberverwaltungsgericht Münster hat sie in seinem Be-
schluss vom 9. Oktober 2009 (12 B 1273/09) inhaltlich be-
stätigt. Der Rechtsprechung folgend beabsichtige ich der
Verwaltungsvorschrift 13.13 eine neue Verwaltungsvorschrift
anzufügen. „Die Schulaufsichtsbehörde kann in der Sekun-
darstufe I für Schülerinnen und Schüler, die nach den Vor-
gaben der allgemeinen Schulen unterrichtet werden, allein
Orte sonderpädagogischer Förderung mit einem Angebot
des Bildungsgangs (VV 14.21) bestimmen, den die Schülerin
oder der Schüler auf Grund der bisherigen Schullaufbahn
voraussichtlich mit Erfolg abschließen wird. “Die Änderung
der Verwaltungsvorschriften zur AO-SF sollen in einer der
nächsten Ausgaben des Amtsblatts des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung – Schule NRW – veröffentlicht
werden.“

Az.: IV/2 211-38/3 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

Datenverarbeitung und Internet

305 Neue Top-Level-Domain „.Stadtname“ 
ab 2012

Ab dem kommenden Jahr wird es weltweit im Internet neue
Top-Level-Domains (TLD) geben. Während derzeit Internet-
Adressen auf Kürzel wie „.de“, „.com“ oder „.eu“ enden, sind
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dann auch Endungen wie „.Moers“ oder „.RWE“ möglich.
Dies hat die die Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers ICANN beschlossen. Anders als Kommunen
oder Unternehmen können Privatleute jedoch keine Home-
page-Endung mit ihrem Namen beantragen. Individuelle
Top-Level-Domains können ab dem 12. Januar 2012 beantragt
werden. Dafür wird eine Frist von 90 Tagen eingeräumt. Vo-
raussetzung ist die Hinterlegung von 185.000 Dollar - rund
130.200 Euro. Bis zum November 2012 werden die Anmel-
dungen geprüft. Bis dahin soll auch geklärt werden, wer
den Zuschlag erhält, wenn sich mehrere Interessenten um
eine TLD beworben haben.

Az.: I/3 086-10 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

306 Studie zur E-Government-Praxis in 
deutschen Städten

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young hat
das Internet-Angebot der 187 deutschen Städte mit mehr
als 50.000 Einwohnern untersucht. Die Daten dienten der
Vergabe des „Ernst & Young E-Government-Awards“. Im
Rahmen der Studie wurde getestet, ob es möglich ist, gän-
gige Verwaltungsvorgänge vollständig online abzuwickeln
– einschließlich anfallender Bezahlvorgänge. Mit 39 von 50
möglichen Punkten errang Düsseldorf den ersten Platz im
Städteranking. Den zweiten Platz teilen sich Freiburg und
Stuttgart mit jeweils 37,5 Punkten. Bereits auf dem fünften
Platz landete die 53.000-Einwohner-Stadt Gummersbach
mit 35,5 Punkten. Die Ergebnisse der Studie sind im Internet
unter www.kommunen-in-nrw, Rubrik „Information / Info
nach Fachgebieten / Datenverarbeitung und Internet / E-
Government“ abzurufen. 

Az.: I/3 085-00 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

Jugend, Soziales und Gesundheit

307 Vorbildliche Suchtprävention bei Kindern 
und Jugendlichen ausgezeichnet

m Rahmen des 5. Bundeswettbewerbs "Vorbildliche Strate-
gien zur kommunalen Suchtprävention" wurden am
07.06.2011 Städte, Gemeinden und Landkreise für ihre vor-
bildlichen Maßnahmen im Bereich „Suchtprävention bei
Kindern und Jugendlichen in besonderen Lebenslagen" aus-
gezeichnet. Hierzu würdigte der Wettbewerb Strategien,
die sich auf junge Menschen konzentrieren, denen es an
materiellen, sozialen und individuellen Ressourcen fehlt;
z.B. Heranwachsende, die in sucht- oder gewaltbelasteten
Familien leben, Erfahrungen mit Kinderarmut und sozialer
Isolation gemacht haben oder aus bildungsfernen Schichten
kommen.

Insgesamt haben 63 Städte, Gemeinden und Kreise aus
dem gesamten Bundesgebiet Wettbewerbsbeiträge einge-
reicht. Eine von der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung gemeinsam mit der Drogenbeauftragten der
Bundesregierung berufene Jury hat sie bewertet und die
Preisträger ausgewählt. Die BZgA stellte ein Preisgeld in

Höhe von insgesamt 60.000 Euro zur Verfügung. Es wurden
folgende Kommunen für ihre vorbildlichen Aktivitäten aus-
gezeichnet: die kreisfreien Städte Berlin-Tempelhof-Schö-
neberg, Hamburg und Frankfurt, die kreisangehörigen Kom-
munen Amelinghausen, Quickborn-Tornesch-Uetersen  und
Erbach sowie die Landkreise Traunstein, Parchim und Kon-
stanz.

Die Dokumentation der Wettbewerbsergebnisse zum Bun-
deswettbewerb ist in gedruckter Form kostenlos erhältlich
bei der: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung,
51101 Köln, E-Mail: order@bzga.de, Fax: 0221/8992-257, Be-
stellnummer: 33960000. Darüber hinaus steht die Doku-
mentation als pdf-Datei unter www.kommunale-suchtprae-
vention.de zum Download bereit. Im Übrigen steht weiter-
hin die DStGB-Dokumentation Nummer 91 zum Thema „Al-
koholprävention in den Städten und Gemeinden“ auf der
DStGB-Website www.dstgb.de zum kostenlosen Herunter-
laden zur Verfügung.

Az.: III 541 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

308 StGB NRW-Präsidium zum 
NRW-Aktionsplan Inklusion

In seiner Sitzung am 30.05.2011 hat das Präsidium die im
Zwischenbericht der Landesregierung zur Umsetzung der
UN –Behindertenkonvention aufgeführte Zielsetzung, im
Rahmen eines ressortübergreifenden Aktionsplans beste-
hende Regelungen und beabsichtigte Maßnahmen zur Ge-
staltung einer inklusiven Lebenswelt aufzuzeigen, unter-
stützt. Es stellte fest, dass bereits aktuell zahlreiche Normen
bestehen, die dieses Ziel verfolgen und umsetzen. Ein we-
sentliches Anliegen müsse es daher sein, nach einer Be-
standsanalyse bestehende Lücken im Landesrecht zu iden-
tifizieren sowie fachlich und finanziell tragfähige Lösungen
zu entwickeln.

Das Präsidium hat unterstrichen, dass Kommunen schon
vielfältige Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssitua-
tion behinderter Menschen ergriffen haben, die es im Rah-
men des Aktionsplans gemeinsam von Land, kommunalen
Spitzenverbänden sowie den Organisationen der Men-
schen mit Behinderung weiterzuentwickeln gilt. Es fordert
insoweit eindeutige Aussagen, welche zusätzliche Aufga-
ben auf Städte, Gemeinden und Kreise zukommen und
nach dem Konnexitätsgrundsatz vollständig auszugleichen
sind.

Zudem stimmte das Präsidium dem Entwurf einer gemein-
samen Positionierung der kommunalen Spitzenverbände
in Nordrhein-Westfalen und der beiden Landschaftsver-
bände in Nordrhein-Westfalen zum Thema Inklusion im
Schulbereich zu.
Im Übrigen hat es die Forderung erneuert, die Kommunen
bei ihren Leistungen für Menschen mit Behinderung insbe-
sondere über eine Neuordnung der Eingliederungshilfe spür-
bar zu entlasten. Das Inklusionsziel sei eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, die auch unter Beteiligung des Bundes
solidarisch bewältigt werden muss.

Az.: III/2 850 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011
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309 StGB NRW-Präsidium zur Revision 
des Kinderbildungsgesetzes

In seiner Sitzung am 30.05.2011 hat sich das Präsidium des
StGB NRW auch mit der anstehenden Revision des Kinder-
bildungsgesetzes befasst. Hierbei wurde die Zielsetzung der
Landesregierung, sich angesichts der Komplexität des Fi-
nanzierungssystems im Elementarbereich bei der ersten
Stufe der Änderung des Kinderbildungsgesetzes auf fachlich
notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Kinderta-
gesbetreuung zu konzentrieren, unterstützt. Angesichts der
nach wie vor bestehenden dramatischen Haushaltssitua-
tion, die den Kommunen keinen Spielraum mehr einräume,
müsse bei konnexitätsrelevanten Änderungen – der Eltern-
beitragsbefreiung für das dritte Kindergartenjahr und einer
grundsätzlich wünschenswerten Verbesserung des Perso-
nalschlüssels – auf einem vollständigen Finanzausgleich
bestanden werden.

Auch geht das Präsidium davon aus, dass im Zuge des Ge-
setzgebungsverfahrens zum 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das
bereits mit Beginn des kommenden Kindergartenjahres
zum 1.8.2011 in Kraft treten soll, Gespräche zwischen Lan-
desregierung und kommunalen Spitzenverbänden zum Kon-
nexitätsausgleich aufgenommen werden. Um eine rückwir-
kende Geltung des Gesetzes mit erheblichen negativen Wir-
kungen für die Planungssicherheit der Kommunen zu ver-
meiden, wird es für sachgerecht angesehen, Details und
endgültige Festlegungen der Ausgleichsbestimmungen un-
mittelbar im Anschluss an das Gesetzgebungsverfahren zu
regeln, soweit das Konnexitätsverfahren nicht vor der
Schlussberatung des KiBiz-Änderungsgesetzes abgeschlos-
sen werden sollte.

Das Präsidium hat zudem die Forderung der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzenverbände in ihrer Stel-
lungnahme zum 1. KiBiz-Änderungsgesetz, durch eine Er-
gänzung des §1a AG KJHG eine rechtliche Gleichstellung
kreisangehöriger Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit
kreisfreien Städten und Kreisen zu bewirken und damit
den tatsächlichen Verhältnissen anzupassen, unterstri-
chen.

Az.: III/2 711-2 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

Wirtschaft und Verkehr

310 Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm 
Infrastruktur

Das Land fördert den Ausbau der wirtschaftsnahen Infra-
struktur und der Tourismusinfrastruktur aus Mitteln der
Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur“ und aus Mitteln des EFRE-
Strukturfonds der Europäischen Gemeinschaft. Zum
01.06.2011 wurde die Aufgabe der Bewilligungsbehörde für
das regionale Wirtschaftsförderungsprogramm von der
NRW.BANK auf die Bezirksregierungen – Dezernate 34 –
übertragen.

Az.: III/1 450-40 

311 Tourismus und Alter

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat
im März 2010 die Initiative „Wirtschaftsfaktor Alter“ ge-
startet, um das Potenzial älterer Menschen gesellschaftlich
zu nutzen. Dafür wurde das Rationalisierungs- und Innova-
tionszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V. (RKW Kompe-
tenzzentrum) beauftragt, die Initiative in Kooperation mit
den Verbänden der Zivilgesellschaft umzusetzen.

Bereits Anfang des Jahres wurde mit der DStGB-Dokumen-
tation „Wirtschaftsfaktor Alter und Tourismus“ auf die Be-
deutung des demografischen Wandels für den Tourismus
und die darin liegenden Chancen hingewiesen. Nun hat das
RKW zwei weitere Broschüren herausgegeben. Die Bro-
schüre mit dem Titel „Tourismus 50plus: Anforderungen er-
kennen – Wünsche erfüllen“ wendet sich an alle Akteure
der gesamten touristischen Leistungskette. Sie gibt Hin-
weise auf die Bedürfnisse älterer Reisender und dafür, wie
sich die Leistungsträger auf die Bedürfnisse älterer Reisen-
der besser einstellen können.

Eine zweite Broschüre mit dem Titel „Körperliche Verände-
rungen verstehen – Angebote anpassen“ setzt sich ganz
konkret mit der veränderten Physis älterer Menschen und
dadurch bedingten veränderten Angebotsanforderungen
auseinander. Die Broschüre ist in die Kapitel sensorische
Leistungsfähigkeit, körperliche Leistungsfähigkeit, kognitive
Leistungsfähigkeit und Krankheiten/Multimorbidität ein-
geteilt. Sie enthalten wertvolle Informationen und hilfreiche
Hinweise für Marketing und die örtlichen Angebote von
touristischen Leistungen.

Beide Broschüren sind im Internetauftritt des RKW unter
der Adresse www.rkw.de unter der Rubrik Publikationen ab-
zurufen. Informationen zur DStGB-Dokumentation Nr. 101
„Wirtschaftsfaktor und Tourismus“ können von der Home-
page des DStGB heruntergeladen werden.

Az.: III 470-00 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

312 Betonstraßentagung 2011 am 
20. und 21. Oktober 2011

Am 20. und 21. Oktober 2011 trifft sich die Fachwelt der Be-
tonbauweisen im Theater am Tanzbrunnen in Köln, um sich
aus verschiedenen Blickwinkeln über die aktuellsten Ent-
wicklungen auf dem Gebiet des Betonstraßenbaus zu in-
formieren.

Den Teilnehmern werden in der ersten Vortragsreihe Erfah-
rungen mit Betonbauweisen vorgestellt. Dazu gehören das
Whitetopping, Betondecken im kommunalen Bereich und
Verkehrsflächen in Betonbauweisen auf Rastanlagen. Inte-
ressante neue Betonbauweisen wurden auch auf der BAB
A 61 erprobt. In der zweiten Vortragsreihe wird Neuestes
aus der Forschung und Entwicklung vorgestellt. Zwei Vor-
träge beschäftigen sich mit der jetzigen "Standardbauweise"
Waschbeton. Die Gebrauchseigenschaften von Betondecken
stehen bei weiteren Vorträgen im Vordergrund. Über den
Bearbeitungsstand und die Anwendung von Technischen
Regelwerken informiert die dritte Vortragsreihe. Die RPS,
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die ZTV Funktion-StB und die ZTV BEB-StB stehen im Mit-
telpunkt der Betrachtungen.

Das Programm zu der Veranstaltung finden Sie ab sofort
auf unserer Homepage unter www.fgsv.de. Dort können Sie
sich auch online anmelden.

Veranstalter: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen e.V., An Lyskirchen 14, 50676 Köln, Tel.:
0221/93583-0, Fax: 0221/93583-73, E-Mail: koeln@fgsv.de.

Az.: III/1 FGSV Mitt. StGB NRW Juli - August 201

313 „Werkstattjahr“ für Jugendliche 
ohne Ausbildungsplatz

Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen teilt mit, dass das „Werkstatt-
jahr“ für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz auch im Schul-
jahr 2011/2012 wieder landesweit angeboten wird. Die re-
gionalen Platzkontingente stehen jetzt fest. Das Arbeitsmi-
nisterium hat die Förderbedingungen für das „Werkstatt-
jahr“ verändert. Sowohl die Teilnehmenden als auch die Trä-
ger dieses Angebots sollen künftig zielgenauer ausgewählt
werden. Darüber hinaus soll die Personalausstattung deut-
lich verbessert und – bei Bedarf – der anschließende Über-
gang in eine berufsvorbereitende Maßnahme verbindlicher
geregelt werden.

In Nordrhein-Westfalen wird das gesamte Übergangssystem
von der Schule in Ausbildung und Beruf neu aufgestellt. Unter
anderem durch eine frühzeitige Beratung in allen Schulen
spätestens ab der 8. Klasse sollen künftig persönliche Berufs-
vorstellungen der jungen Leute besser erfasst und der Über-
gang effizienter gestaltet werden. Mittelfristig sollen die bis-
herigen vielfältigen Einzelmaßnahmen gebündelt werden.

Starttermin für das „Werkstattjahr“ ist der 1. August 2011.
Die Entscheidung über eine Teilnahme treffen die örtlichen
Arbeitsagenturen/Jobcenter. Das „Werkstattjahr“ richtet
sich an berufsschulpflichtige Jugendliche, die weder einen
Ausbildungsplatz gefunden haben noch an einer Berufsvor-
bereitungsmaßnahme der Bundesagentur für Arbeit teil-
nehmen können. Die Jugendlichen können neben zwei wö-
chentlichen Berufsschultagen zusätzlich in Werkstätten von
Bildungsträgern und in Praktikumsbetrieben erste prakti-
sche Erfahrungen sammeln. Insgesamt stehen dafür auch
in diesem Jahr rund 26,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Werkstattjahr im Internet unter
www.arbeit.nrw.de .

Az.: III/1 844-1 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

314 Kolloquium Straßenbetrieb am 
13./14.09.2011 in Karlsruhe

Am 13. und 14. Sept. 2011 trifft sich die Fachwelt in Karlsruhe,
um sich hier zum mittlerweile fünften Mal über die aktu-
ellen Entwicklungen und Tendenzen auf dem Gebiet des
Straßenwinterdienstes und des Straßenbetriebsdienstes

zu informieren. Die erwarteten 400 Veranstaltungsteilneh-
mer werden zu den Themenreihen:

• Winterdienst-Management auf der Basis optimierter Wet-
terprognosen

• Winterdienst bei extremen Witterungssituationen
• Neue Methoden zur Bekämpfung von Eisglätte
• Spezielle Themen des Straßenbetriebs
• Neue Wege zur wirtschaftlichen Optimierung des Stra-
ßenbetriebs

ausführlich informiert. Das Kolloquium wird wieder von ei-
ner Fachausstellung begleitet. Der Eintritt in die Ausstel-
lung ist frei.

Das komplette Tagungsprogramm findet sich im Internet
unter www.fgsv.de .

Az.: III/1 FGSV Mitt. StGB NRW Juli - August 201

315 Fahrgastrechte im Busverkehr

Die EU-Kommission hat den Entwurf einer EU-Verordnung
zu Fahrgastrechten vorgelegt, die sich ursprünglich nur auf
grenzüberschreitende Fahrten mit mehr als 250 km Länge
bezogen. Im Verlauf der Konsultation zur Verordnung wurde
der Anwendungsbereich einiger Regelungen auch auf Fahrt-
längen unterhalb 250 km ausgedehnt. Dem Entwurf haben
der Europäische Rat und das Europäische Parlament zuge-
stimmt. Die „Verordnung des Europäischen Parlaments und
des Rates über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004“ wird
voraussichtlich Anfang 2013 in Kraft treten.

Die Verordnung sieht u. a. neben Entschädigungen für Ver-
spätungen von mehr als 2 Stunden bei einer Reisedistanz
ab 250 km vor. Alternativ dazu können Kunden auch andere
Fahrtrouten ohne Mehrkosten wählen.

Eine Anwendung der Regelungen im Bereich des Busnah-
und Regionalverkehrs hatte die Bundesregierung unter Hin-
weis auf das Subsidiaritätsprinzip abgelehnt. Während im
grenzüberschreitenden Busfernverkehr jährlich europaweit
72,8 Mio. Fahrgäste befördert werden, werden allein im öf-
fentlichen Personennahverkehr in Deutschland mehr als 5,4
Mrd. Fahrgäste jährlich per Bus befördert.

Durch die Einigung von Europäischem Rat (also der Regie-
rungen der Mitgliedstaaten) und dem Europäischen Parla-
ment werden bestimmte Regelungen auch dann angewen-
det, wenn die Reisedistanz weniger als 250 km beträgt. Da-
mit sind sie im Bereich des Nah- und Regionalverkehrs an-
wendbar. Es handelt sich bei den Fahrgastrechten im Nah-
verkehrsbereich um
• diskriminierungsfreie Tarifgestaltung für und Beförderung
von (Art. 4, Art. 9), insbesondere mobilitätseingeschränk-
ten Personen,

• Schadenersatz bei Verlust oder Beschädigung von Roll-
stühlen und anderen Mobilitätshilfen (Art. 17),

• die Behandlung von Beschwerden sowie die Zurverfügung-
stellung von Informationen über den Fahrtablauf und über
die Fahrgastrechte selbst (Art. 24 – 27) und
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• die Einbeziehung der Fahrgastrechte in den Aufgabenkreis
nationaler Durchsetzungsstellen (Art. 28).

Darüber hinaus regelt die Verordnung die Schulung von
Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe sowie die Bedingungen
unter denen Verkehrsbetriebe ausnahmsweise von der Be-
förderungspflicht entbunden sind.

Soweit erforderlich wird eine gesetzgeberische Umsetzung
der Fahrgastrechte auf der Ebene der ÖPNV-Gesetze der
Länder bzw. durch die Nahverkehrspläne der Aufgabenträger
erfolgen. Dabei ist eine Einschränkung der Rechte nicht
möglich, da es sich bei EU-Verordnungen um unmittelbar
geltendes Recht handelt.

Az.: III/1 640-00 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

316 Bundestags-Anhörung zu Elektromobilität

Der Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung des
Deutschen Bundestages hat am 25.05.2011 eine Anhörung
zu den Anträgen aller Bundestagsfraktionen zur Elektro-
mobilität durchgeführt.

Die Sachverständigen haben sich unabhängig von ihrer Per-
spektive als Industrievertreter oder Verkehrsexperten dahin-
gehend geäußert, dass die Wertschöpfung von Elektromo-
bilität im Fahrzeugbau im Wesentlichen aus der Batterie-
technik entsteht. Hier sei Wertschöpfung bis zu 40 % mög-
lich. Darüber hinaus waren sich alle Sachverständigen einig,
dass die Erwartung, Elektromobilität im Fahrzeugbau würde
lediglich einen Austausch des Antriebsstrangs und entspre-
chende Anpassungen an den Batterieantrieb (z. B. beim Ge-
wicht) beinhalten, falsch sind. Das Nutzungskonzept von
Elektrofahrzeugen sei grundsätzlich nicht mit dem von Ver-
brennungsfahrzeugen zu vergleichen. 

Forschungsaufwendungen in diese Richtung seien deshalb
auch nicht zielführend. Erfolgversprechender sei vielmehr,
Fahrzeuge mit einer witterungsunabhängigen garantierten
Reichweite oberhalb 50 km bzw. Hybridfahrzeuge anzubieten,
die im Regelfall elektrisch gefahren werden können, die aller-
dings als Reserve einen zusätzlichen Verbrennungsmotor be-
inhalten. Diese Fahrzeugkonzepte beruhen auf der Erkenntnis,
dass über 80 % der Wege, die mit konventionellen Kraftfahr-
zeugen zurückgelegt werden, 50 km nicht überschreiten.

Einig waren sich die Experten darüber hinaus darin, dass sich
die Förderung durch die Bundesregierung auf eine geringere
Anzahl von Modellregionen konzentrieren sollte, innerhalb
der Modellregionen jedoch eine höhere Tiefe und Komplexität
des Elektromobilitätskonzepts erprobt werden sollte.

Mit insgesamt 13,7 Millionen Euro fördern Land und EU zwei
Kompetenzzentren für Elektromobilität in Münster und
Dortmund. Beim Projekt TIE-IN in Dortmund geht es um
den Aufbau eines Kompetenzzentrums rund um die Elek-
trofahrzeuge und die dafür nötige Infrastruktur. Es soll eine
Test- und Entwicklungsumgebung entstehen, die von Be-
treibern von Energienetzen und Herstellern von Ladestatio-
nen, Ladesystemen, Abrechnungssystemen oder Funk- und
Kommunikationseinrichtungen genutzt werden kann. In

Münster steht das Projekt unter dem Titel: „Münster Elect-
rochemical Energy Technology der Universität Münster
(MEET)".

Az.: III/1 154-00 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

Bauen und Vergabe

317 Oberlandesgericht Düsseldorf zur Prüfpflicht 
bei Verdacht auf Bieterabsprachen

Das OLG Düsseldorf hat mit Beschluss vom 13.04.2011 (Verg
4/11) zur Prüfpflicht bei Verdacht auf Bieterabsprachen Stel-
lung genommen. Bestehen konzernrechtliche Verflechtungen
zwischen zwei Bietern und haben diese jeweils Kenntnis da-
von, dass auch der andere Angebote in einem Vergabever-
fahren abgibt, müssen die Bieter bereits mit Angebotsabgabe
die grundsätzliche Vermutung dafür, dass der Geheimwett-
bewerb zwischen ihnen nicht gewahrt ist, widerlegen.

Im zugrunde liegenden Sachverhalt ging es um die Ausschrei-
bung von Rabattverträgen durch mehrere Betriebskranken-
kassen. Es beteiligten sich zwei konzernverbundene Phar-
maunternehmen. Die Ausschreibung sah vor, dass pro Los
der Zuschlag an drei Bieter erteilt werden sollte. Ein dritter
Bieter rügte die Konzernverbundenheit und unterstellte, dass
in dieser Konstellation eine Absprache zwischen den kon-
zernverbundenen Unternehmen stattgefunden haben müsse,
deren Nachweis ihm jedoch als Außenstehendem nicht ge-
lingen könne. Aufgrund der Wahrscheinlichkeit einer Bieter-
absprache sei Wettbewerbswidrigkeit zu unterstellen.

Das OLG Düsseldorf hat nach Beweisaufnahme durch Befra-
gung der Mitarbeiter keine nachweisliche Verletzung des Ge-
heimwettbewerbs gefunden und im Ergebnis den Antrag des
Drittbieters zurückgewiesen. Ein Verstoß gegen den Geheim-
wettbewerb müsse entsprechend der Entscheidung des EuGH
vom 19.05.2009 (C-538/07 – Assitur) auf gesicherten Erkennt-
nissen beruhen, um die betreffenden Bieter ausschließen zu
können.

Allerdings habe sich hier die Einhaltung des Geheimwettbe-
werbs erst im Zuge der Beweisaufnahme vor dem OLG be-
stätigt. Dies sei grundsätzlich zu spät, da bereits der Verga-
bestelle die Prüfung eines etwaigen Verstoßes gegen den
Geheimwettbewerb obliege. Dabei sei allein aus der Kon-
zernverbundenheit heraus zu unterstellen, dass Schnittstellen
im Bereich der Angebotslegung bestehen könnten, die zu
Verstößen gegen den Geheimhaltungswettbewerb führen.
Diese widerlegbare Vermutung müssten die betroffenen Un-
ternehmen ausräumen, sie treffe insoweit eine Obliegenheit.
Entsprechende Nachweise seien somit unaufgefordert bereits
mit Angebotsabgabe vorzulegen.

Anmerkung:

Das OLG Düsseldorf hat zwar zugunsten der Vergabestelle
entschieden, im Rahmen der Entscheidungsgründe die Dar-
legungslast auf Seiten konzernverbundener Unternehmen
aber erheblich verschärft. Nur wenn Bieter durch interne 
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Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen sichergestellt ha-
ben, dass keine wechselseitige Kenntnis der Angebotsinhalte
möglich ist, ist eine Aufklärung im Rahmen des Vergabever-
fahrens durch die Vergabestelle möglich. In diesem Fall müssen
die Bieter zur Abgabe entsprechender Erklärungen aufgefor-
dert werden. Im Zweifelsfalle dürfte die Forderung nach Vor-
lage von eidesstattlichen Erklärungen rechtmäßig sein.

Az.: II/1 608-00 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

318 Oberlandesgericht Schleswig zur 
Wertung von Nebenangeboten

Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat in 
einem Beschluss vom 15.04.2011 (Az.: 1 Verg 10/10) festge-
stellt, dass ein Auftraggeber auf ein Nebenangebot auch
dann den Zuschlag erteilen darf, wenn einziges Zuschlags-
kriterium der Preis ist. Damit widerspricht der Vergabesenat
dem OLG Düsseldorf (s. u. a. Beschluss vom 07.01.2010). Die-
ses hält Nebenangebote auf der Grundlage der EU-Verga-
bekoordinierungsrichtlinie (Art. 24 EU-VKR) dann für unzu-
lässig, wenn der Preis das einzige Kriterium ist.

Das OLG Schleswig führt ihn seinem Beschluss, dem die
Vergabe von Straßenbauarbeiten zugrunde lag, aus, dass
das europäische Vergaberecht ein Verbot von Nebenange-
boten nicht vorsieht. Zwar seien Nebenangebote auf ihre
Gleichwertigkeit zu prüfen, dies erfolge jedoch nicht auf
der gleichen Wertungsebene wie die Preiswertung.

Zu bedauern und im Ergebnis auch nicht nachvollziehbar
ist, dass das OLG Schleswig trotz der divergierenden Ent-
scheidung des OLG Düsseldorf und damit entgegen der 
Vorlagepflicht des § 124 Abs. 2 GWB die Gesamtfrage nicht
dem Bundesgerichtshof und auch nicht dem EuGH (Ausle-
gung europäischen Rechts) vorgelegt hat.

Az.: II/1 608-00 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

319 OLG Karlsruhe zur  vergaberechtlichen 
Überprüfung abfallrechtlicher Regelungen

Das OLG Karlsruhe hat mit Beschluss vom 01.04.2011 (15
Verg 1/11) folgendes ausgeführt:

1. Abfallrechtliche Vorgaben zur Abfallwirtschaftsplanung
schränken die Ausschreibungspflicht des öffentlichen Ent-
sorgungsträgers ein. 

2. Abfallrechtliche Bestimmungen zur Abfallwirtschaftspla-
nung stehen neben vergaberechtlichen Bestimmungen,
so dass sie nicht als Bestimmungen des Vergaberechts in
einem Nachprüfungsverfahren überprüft werden können. 

3.  Abfallrechtliche Bestimmungen zur Abfallwirtschaftspla-
nung dienen dem Interesse der Allgemeinheit und haben
demnach keine bieterschützende Wirkung.

Problem/SachverhaltDie Vergabestelle (VSt) hat europaweit
im Offenen Verfahren Dienstleistungen über die Beseitigung
und Behandlung von Siedlungsabfällen ausgeschrieben. In

den Ausschreibungsunterlagen weist die VSt auf die soge-
nannte Autarkieverordnung in Baden-Württemberg hin, wo-
nach die für Siedlungsabfälle Beseitigungspflichtigen sich
der Abfallbeseitigungsanlage in Baden-Württemberg zu be-
dienen haben. Die Antragstellerin (ASt) verfügt lediglich über
Verbrennungskontingente außerhalb des Landes Baden-
Württemberg, die jedoch aufgrund der Autarkieverordnung
nicht Gegenstand des Angebots sein dürfen. Die ASt wehrt
sich gegen die Einhaltung der Vorgaben der Autarkieverord-
nung im Vergabeverfahren.EntscheidungDer Nachprüfungs-
antrag ist bereits als unzulässig verworfen worden. Nach §
107 Abs. 2 GWB ist jedes Unternehmen antragsbefugt, das
neben einem Interesse am Auftrag eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Abs. 7 GWB geltend machen kann. Zu den
Vergabevorschriften gehören alle Regelungen, die mit dem
formellen und materiellen Vergaberecht im Zusammenhang
stehen. Bestimmungen aus dem Bereich der Abfallwirtschaft
zählen hierzu nicht. Durch den Hinweis in den Vergabeun-
terlagen auf die Autarkieverordnung wird diese nicht zu einer
Vergabevorschrift. Vielmehr wird im Vergabeverfahren auf
ein zusätzliches öffentlich-rechtliches Erfordernis hingewie-
sen. Zwar schränkt das Abfallrecht die Ausschreibungspflicht
des öffentlichen Entsorgungsträgers ein. Jedoch stehen Re-
gelungen zur Abfallwirtschaftsplanung neben Vorgaben aus
dem Vergaberecht. Grund hierfür ist, dass sowohl die Pflicht
zur Ausschreibung einzelner Entsorgungsdienstleistungen
als auch die rechtsverbindliche Vorgabe einzelner Beseiti-
gungsanlagen auf bundesrechtlichen Vorschriften beruhen,
die ihre Grundlage im europäischen Recht haben. Infolge-
dessen gebührt keiner der Normen der prinzipielle Vorrang.
Zudem stellen die abfallrechtlichen Regelungen zur Abfall-
wirtschaftsplanung allein auf die im allgemeinen Interesse
liegenden Grundsätze der umweltverträglichen und ortsna-
hen Beseitigung sowie der Entsorgungssicherheit ab, wobei
Normadressaten die jeweiligen obersten Abfallrechtsbehör-
den sowie die Beseitigungspflichtigen sind. Diese Normen
haben keine bieterschützende Wirkung. [Quelle: IBR 2011, 359]

Az.: II/1 608-00 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

320 Präqualifikationsverfahren PQ VOB

Das Präqualifikationsverfahren PQ VOB ist eine auftrags-
unabhängige Prüfung von Eignungsnachweisen auf der Ba-
sis der in § 6 VOB/A definierten Anforderungen. Zwischen-
zeitlich haben sich nach Kenntnis der Geschäftsstelle an-
nähernd 6.000 Bauunternehmen entsprechend qualifiziert.
Dieses PQ-Verfahren ist auch im Hinblick auf E-Vergabe zu
einem wichtigen Instrument weiterentwickelt worden. Im
Intranet können die Mitgliedsstädte unter Bauen und Ver-
gabe eine aktuelle Darstellung des Präqualifikationsverfah-
rens auf der Grundlage der VOB 2009 abrufen.

Az.: II/1 608-00 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

321 Vergabekammer Baden-Württemberg zu 
kommunalem Grundstücksgeschäft

Die Vergabekammer Baden-Württemberg hat mit Beschluss
vom 12.01.2011 (1 VK 67/10) zu einem kommunalen Grund-
stücksgeschäft Stellung genommen. Dem Beschluss zufolge
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ergibt sich ein unmittelbares wirtschaftliches Interesse nicht
aus gestalterischen Anforderungen an ein Bauwerk, welche
über die städtebaulichen Regelzuständigkeiten hinausge-
hen. Ein unmittelbares wirtschaftliches Interesse folgt bei
wertender Beurteilung auch nicht aus der Forderung nach
der Errichtung eines Gehwegs und eines öffentlich genutz-
ten Parkplatzes, soweit die Kosten hierfür lediglich 0,55 Pro-
zent des im privaten Interesse liegenden Hauptbauwerks
ausmachen („gemischte Interessen“).

Im zugrunde liegenden Sachverhalt schrieb eine Kommune
unter dem Eindruck der „Ahlhorn-Rechtsprechung“ einen
Grundstückskaufvertrag mit der Verpflichtung zur Errichtung
eines Möbelmarkts EU-weit aus. Neben dem Hauptgebäude
sollte der Investor einen Gehwegsabschnitt sowie einen Park-
platz auf einem im Eigentum der Kommune verbleibenden,
angrenzenden Grundstück errichten. Letzteren behielt sich
die Kommune vor, später als P+R-Parkplatz zu widmen. Ein
Bieter stellte einen Nachprüfungsantrag.

Die Vergabekammer hat den Antrag bereits als unzulässig
verworfen, da kein öffentlicher Bauauftrag vorliege. Die Ver-
gabekammer hat zunächst dargestellt, dass sich rein städte-
bauliche Interessen, die nach der Rechtsprechung des EuGH
(Urteil vom 25.03.2010 – Rs. C-451/08) nunmehr vergabe-
rechtsfrei sind, nicht allein aus gesetzlich normierten Befug-
nissen ableiten lassen. Vielmehr sollen sämtliche rein städte-
baulichen Vorgaben lediglich ein mittelbares wirtschaftliches
Interesse an der Bauleistung auslösen. Weiterhin führten
nach Ansicht der Vergabekammer auch die Verpflichtung
zur Errichtung eines Gehwegs (Baukosten ca. 50 000 Euro)
und eines potenziellen P+R-Parkplatzes (Baukosten ca. 60
000 Euro) im Hinblick auf das Gesamtprojekt nicht zu einem
ausschreibungspflichtigen Bauauftrag. Das wirtschaftliche
Interesse müsse „im Rahmen einer wertenden Beurteilung“
bestimmt werden. Ein unmittelbares wirtschaftliches Inte-
resse von ca. 0,55 Prozent bezogen auf das Gesamtbauvolu-
men sei im vorliegenden Fall nicht geeignet, sich vergabe-
rechtlich auf das Gesamtprojekt auszuwirken.

Anmerkung:

Der vorliegende Beschluss der Vergabekammer Baden-
Württemberg ist von besonderem Interesse, da er erst-
malig der Frage nachgeht, wie Fälle mit einem so genann-
ten „gemischten Interesse“ vergaberechtlich zu bewerten
sind. Nach Auffassung des DStGB erscheint es sachge-
recht, eine wertende Beurteilung des gesamten Baupro-
jekts vorzunehmen. Die Bejahung einer Wesentlichkeits-
oder Bagatellgrenze, unterhalb derer sich Bauteile im un-
mittelbaren wirtschaftlichen Interesse nicht auf das an-
sonsten vergabe rechtsfreie Gesamtprojekt auswirken sol-
len, ist ebenfalls nachvollziehbar. Dies dürfte insbesondere
für Maßnahmen geeignet sein, die „anlässlich“ eines Bau-
werks gefordert werden (hier zum Beispiel die Erstellung
eines Gehwegs). Offen bleibt allerdings, wann konkret
eine Bagatellgrenze erreicht beziehungsweise überschrit-
ten wird. Darüber hinaus sollten Städte und Gemeinden
beachten, dass völlig eigenständige Beschaffungszwecke,
die nicht anlässlich eines Bauwerks gefordert werden, als
eigenständiger Bauauftrag beziehungsweise Baukonzes-
sion gewertet werden dürften. Insoweit ist immer die Prü-
fung des Einzelfalls geboten.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die vergaberechtliche
Rechtsprechung zu den vorgenannten Rechtsfragen weiter-
entwickelt.

Az.: II/1 608-00 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

322 Änderung der Vergabe-Praxishilfe zur 
Fahrzeugbeschaffung

Die am 12.05.2011 in Kraft getretene neue Vergabeverord-
nung enthält Regelungen zur Fahrzeugbeschaffung. Sie
dient vorrangig der Umsetzung der EU-Richtlinie "Saubere
Fahrzeuge". Ein Ziel der Richtlinie: Die Beschaffung von be-
sonders sparsamen Fahrzeugen zu fördern, indem der Ener-
gieverbrauch und der Schadstoffausstoß als Teil der Lebens-
zykluskosten in die Wertung der Angebote einfließen.

Zudem wird der Vergleich des Energieverbrauchs zwischen
verschiedenen Antriebsarten (also z.B. Benzin, Diesel, Gas,
Strom) ermöglicht. In der Verordnung werden die für die
Wertung des Energieverbrauchs, des Schadstoffausstoßes
und für den Vergleich der verschiedenen Antriebsarten not-
wendigen Berechnungsmethoden näher definiert. Dennoch
bleibt die Anwendung der Berechnungsmethoden hoch
komplex. Eine praktische Hilfestellung für den Wertungs-
vorgang bietet die Internetseite www.cleanvehicle.eu der
EU. 

Die Geschäftsstelle möchte zudem darauf aufmerksam ma-
chen, dass das Bundeswirtschaftsministerium vor dem Hin-
tergrund der aktuellen „Energiewende“ in Deutschland eine
abermalige Überarbeitung der Vergabeverordnung (VgV)
vorbereitet. Es ist beabsichtigt, dass öffentliche Auftraggeber
zukünftig nur „Waren und Dienstleistungen beschaffen, die
im Hinblick auf die Energieeffizienz die höchsten Leistungs-
niveaus haben und zur höchsten Energieeffizienzklasse ge-
hören (…)“.

Az.: II/1 608-00 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

323 Vorbildfunktion kommunaler Gebäude nach 
Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz

Anfang Mai 2011 ist eine Änderung des Erneuerbare-Ener-
gien-Wärme-Gesetzes (EEWärmeG) in Kraft getreten, mit
der die in Art. 13 Abs. 5 der Erneuerbare-Energien-Richtlinie
2009/28/EG enthaltenen Vorgaben zur Vorbildfunktion öf-
fentlicher Gebäude für die Richtlinienziele ins innerstaatli-
che Recht umgesetzt werden sollen. Die seit Inkrafttreten
des EEWärmeG bestehende Pflicht zur Deckung des Wärme-
und Kältebedarfs von Neubauten aus erneuerbaren Quellen
wird durch die Gesetzesänderung auf Bestandsgebäude der
öffentlichen Hand ausgedehnt, die grundlegend renoviert
werden.

Die bundesrechtliche Verpflichtung der Kommunen und ih-
rer Unternehmen zur Umstellung der Wärme- und Kälte-
versorgung ihrer Bestandsgebäude haben die kommunalen
Spitzenverbände als Verstoß gegen das Verbot der Aufga-
benübertragung vom Bund auf die Kommunen gemäß Art.
84 Abs. 1 S. 7 Grundgesetz moniert (s. zu diesem Aspekt Bur-
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ger/Faber, KommJur 5/2011, S. 161 ff). Dessen ungeachtet
bietet die Umstellung der Heizungs- und Klimatechnik im
Gebäudebestand auf erneuerbare Quellen den Kommunen
die Gelegenheit, maßgeblich zur beschleunigten Energie-
wende und zum Klimaschutz beizutragen. Die vielfältigen,
in der Anlage zum EEWärmeG aufgelisteten Maßnahmen
zur Erfüllung der Nutzungspflicht können sich mittelfristig
auch finanziell rentieren. Zudem gibt es spezifische Förder-
programme, mit deren Hilfe die Kommunen Investitions-
hindernisse überwinden können.

Inhalt der Vorbildfunktion

Die zentralen Vorschriften zur Nutzungspflicht enthält Teil
2 des EEWärmeG sowie dessen „Anlage Anforderungen an
die Nutzung von erneuerbaren Energien und Ersatzmaß-
nahmen“. Bezüglich öffentlicher Gebäude, die in § 2 Abs. 2
Nrn. 5 und 6 EEWärmeG legal definiert werden, sind die
Spezialvorschriften in § 1a, § 3 Abs. 2 ff., § 5a, § 9 Abs. 2 ff. EE-
WärmeG zu beachten. Das Regelwerk sieht in § 3 Abs. 4 EE-
WärmeG eine Öffnungsklausel zugunsten abweichender
landesrechtlicher Normen vor. Die in § 9 EEWärmeG ent-
haltenen Ausnahmevorschriften umfassen eine Befreiung
von der Nutzungspflicht für Kommunen, die nicht in der
Lage sind, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Ge-
mäß § 3 Abs. 3 EEWärmeG muss die öffentliche Hand durch
entsprechende miet- oder pachtvertragliche Klauseln si-
cherstellen, dass öffentliche Bestandsgebäude, die sich in
ihrem Besitz, nicht aber in ihrem Eigentum befinden, im
Zuge einer grundlegenden Renovierung die Vorbildfunktion
erfüllen. 

Es obliegt insofern den Kommunen, durch entsprechende
Vertragsklauseln zu gewährleisten, dass die gesetzliche Nut-
zungspflicht des kommunalen Mieters im Innenverhältnis
als vertragliche Pflicht des Vermieters ausgestaltet wird.
Die Begründung des Änderungsgesetzes geht – ohne Be-
rücksichtigung der Befreiungsklausel für Haushaltssiche-
rungskommunen – davon aus, dass jährlich ca. 2 470 öffent-
liche Gebäude aufgrund der neuen Vorbildregelungen in
erneuerbare Energien für die Wärme- oder Kälteversorgung
investieren müssen. Die jährlichen Investitionsmehrkosten
der öffentlichen Hand werden mit 175,7 Mio. Euro angege-
ben, wovon auf die Kommunen 135,1 Mio. Euro entfallen.
Unter Berücksichtigung eingesparter Investitions- und Ver-
brauchskosten wird für das Jahr 2012 eine Gesamtbelastung
von 4,07 Mio. Euro angenommen, von der die Kommunen
ca. 3,28 Mio. Euro (80,6 %) zu tragen haben. 

Für die Jahre 2013 beziehungsweise 2014 wird die Gesamt-
belastung der Kommunen mit 6,265 beziehungsweise 8,940
Mio. Euro angegeben.Förderangebote zur Erfüllung der Vor-
bildfunktionIn § 15 EEWärmeG werden wie bisher solche
Maßnahmen, die der Erfüllung der gesetzlichen Nutzungs-
pflicht dienen, im Grundsatz von der Förderung durch das
Marktanreizprogramm (MAP) ausgenommen. Insofern wird
durch die Gesetzesänderung das zuvor geltende positive
Anreizsystem für den Bereich kommunaler Bestandsge-
bäude durch ordnungsrechtliche Vorgaben ersetzt. Das Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit (BMU) hat jedoch gegenüber dem DStGB erklärt,
dass es für die volle Förderung aus dem MAP ausreichend
ist, die gesetzliche Nutzungspflicht geringfügig zu über-

schreiten, also etwa die Bedarfsdeckung von 25 % durch
Biogas oder 15 % durch sonstige erneuerbare Energien um
einen Prozentpunkt zu überschreiten. 

Für die Bewilligung und Auszahlung der MAP-Zuschüsse
ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) zuständig. Weiterführende Informationen werden
unter www.bafa.de („Erneuerbare Energien“) bereitge-
stellt. Der DStGB hat außerdem ein Angebot des BMU an-
genommen, spezifische Informationen für den kommuna-
len Adressatenkreis aufzubereiten. Über das Ergebnis wird
zur gegebenen Zeit informiert. Maßnahmen zur Erfüllung
der öffentlichen Vorbildfunktion sind außerdem aus dem
CO2-Gebäudesanierungsprogramm förderfähig, das von
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) durchgeführt
wird. 

Die KfW-Bankengruppe hat den DStGB aktuell darüber in-
formiert, dass in dem Programm „Energieeffizient Sanieren
– Kommunen“ jetzt die energetische Sanierung aller kom-
munaler Nichtwohngebäude, die vor dem 01.01.1995 fertig
gestellt wurden, mitfinanziert werden kann – neben Schulen
und Kitas zum Beispiel jetzt auch Rathäuser, Verwaltungs-
gebäude, Gemeindezentren, Kultureinrichtungen oder Al-
tenpflegeeinrichtungen. Des Weiteren wurde der unter-
schiedliche KfW-Finanzierungs-anteil aufgehoben, der jetzt
einheitlich bis zu 100 % beträgt. Die Zinsen (1,41 % eff. P. a.
für zwanzig Jahre Laufzeit, Stand 30.05.2011) werden für bis
zu zehn Jahre festgeschrieben. Ausführliche Informationen
zu diesem Programm werden im Internet unter
www.kfw.de/ESK-218 bereitgestellt.

Az.: II/1 600-81 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

324 Bundesverwaltungsgericht  zur optischen
Einwirkung von Windenergieanlagen

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat mit Beschluss
vom 23.12.2010 (4 B 36.10) zur Zulassung von Windenergie-
anlagen folgendes festgestellt:

1. Die Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung einer
Windenergieanlage erfordert stets eine Würdigung aller
Umstände des Einzelfalls.

2. Allgemeine Erfahrungssätze, die keine Ausnahmen zulas-
sen, sind einer revisionsgerichtlichen Überprüfung zu-
gänglich. Hiervon zu unterscheiden sind die nicht mit der
Revision angreifbaren Erfahrungstatsachen.

3. Um eine Erfahrungstatsache handelt es sich, wenn ein
Gericht eine optisch erdrückende Wirkung vermutet, wenn
der Abstand das Zweifache der Gesamthöhe der Anlage
unterschreitet, dies aber der Einzelfallprüfung unterstellt.

Sachverhalt:

Ein Nachbar klagte gegen die immissionsschutzrechtliche
Genehmigung für die Errichtung einer Windenergieanlage
mit einer Gesamthöhe von rund 150 m. Der Standort liegt
ca. 270 m entfernt von seinem Wohnhaus, das mehrere zur
Anlage hin ausgerichtete Fenster hat. Auf die Klage, mit
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der der Nachbar eine rücksichtslose optisch bedrängende
Wirkung geltend machte, hob das Verwaltungsgericht die
Genehmigung auf. Das OVG Nordrhein-Westfalen wies die
Berufung des Vorhabensträgers zurück, da der Genehmi-
gungsbescheid gegen das drittschützende Gebot der Rück-
sichtnahme verstoße. Bei der Prüfung eines solchen Ver-
stoßes sei stets eine Würdigung aller Einzelfallumstände
erforderlich, wobei sich aber grobe Anhaltswerte anhand
des Verhältnisses der Anlagengröße zum Abstand zum
Nachbarn prognostizieren ließen. So sei eine optisch er-
drückende Wirkung zu vermuten, wenn der Abstand das
Zweifache der Gesamthöhe der Anlage unterschreite. Der
Abwehranspruch bestehe auch im Außenbereich. Gegen
die Nichtzulassung der Revision erhob der Vorhabenträger
Beschwerde.

Entscheidung

Ohne Erfolg! Das BVerwG weist die Beschwerde zurück, da
die geltend gemachte grundsätzliche Bedeutung nicht be-
stehe. Das OVG habe nicht den Rechtssatz aufgestellt, dass
eine Windenergieanlage mit einem Abstand zu einer Wohn-
nutzung, der weniger als das Doppelte ihrer Gesamthöhe
betrage, regelmäßig gegen das bauplanungsrechtliche Ge-
bot der Rücksichtnahme verstoße. Es sei vielmehr davon
ausgegangen, dass die Prüfung der optisch bedrängenden
Wirkung stets eine Würdigung aller Umstände des Einzel-
falls erfordere, und habe eine solche durchgeführt. Es habe
folglich auch keinen allgemeinen Erfahrungssatz aufgestellt.
Nur ein solcher sei aber einer revisionsrechtlichen Überprü-
fung zugänglich; er unterscheide sich von der hier gegebe-
nen Erfahrungstatsache dadurch, dass er keine Ausnahme
zulasse. Hinsichtlich der Frage, ob eine optisch bedrängende
Wirkung auch im Außenbereich angenommen werden
könne, führt das BVerwG aus, dass ein im Außenbereich pri-
vilegiert zulässiges Vorhaben gegenüber einer dort bereits
ausgeübten, genehmigten Nutzung auch dann rücksichtslos
sein könne, wenn diese ihrerseits keinen Privilegierungs-
tatbestand nach § 35 Abs. 1 BauGB für sich in Anspruch neh-
men könne.

Praxishinweis

Das BVerwG bekräftigt die Rechtsprechung, wonach das
Vielfache der Anlagengröße nur als Anhaltspunkt für erfor-
derliche Abstände zwischen Windenergieanlagen und an-
deren Anlagen dienen können. Bestimmte Verhältnisse von
Größe und Abstand werden auch dort als Daumenregel he-
rangezogen, wo es um Einflüsse durch Windturbulenzen
bei benachbarten Windparks geht. [Quelle: IBR 2011, 369]

Az.: II/1 620-50 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

325 Oberlandesgericht Hamm zum Netzanschluss 
von Windkraftanlagen

Ein Stromnetzbetreiber muss eine Windkraftanlage an die
nächstgelegene Verknüpfungsstelle in seinem Netz an-
schließen und macht sich bei einem schuldhaften Verstoß
gegen diese Pflicht schadensersatzpflichtig. Das hat der 21.
Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm am 03.05.2011 ent-
schieden und damit die erstinstanzliche Entscheidung des

Landgerichts Arnsberg (Urteil vom 06.05.2010, 4 O 434/09)
bestätigt.

Die beklagte Netzbetreiberin hatte die Windkraftanlage
der Klägerin nicht an der standortnahen Verknüpfungs-
stelle, sondern an einen weiter entfernt liegenden Punkt
ihres Netzes angeschlossen. Sie hatte eine Überlastung der
standortnäheren Anschlussstelle befürchtet und aus Kos-
tengründen diese nicht ausbauen wollen. Infolge des An-
schlusses an den weiter entfernt liegenden Verknüpfungs-
punkt sind der Betreiberin der Windkraftanlage nach ihrem
Vortrag aber Mehrkosten von mindestens 190.000 Euro
entstanden, die sie von der beklagten Netzbetreiberin er-
setzt verlangt.

Dem Grunde nach sei die Schadensersatzklage der Betrei-
berin der Windkraftanlage berechtigt, führte der Senat aus.
Mit dem Anschluss an die weiter entfernt liegende Stelle in
ihrem Netz habe die Netzbetreiberin gegen die aus § 5 Abs.
1 Erneuerbare-Energien-Gesetz bestehende Anschlusspflicht
verstoßen. Danach seien Netzbetreiber verpflichtet, die An-
lage an der Stelle an „ihr“ Netz anzuschließen, die bei ge-
eigneter Spannungsebene die kürzeste Entfernung zum
Standort der Anlage aufweise.

Etwas anderes gelte nur, wenn ein „anderes“ Netz einen
technisch und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungs-
punkt aufweise. Soweit die möglichen Anschlussstellen –
wie hier der Fall - in demselben Netz liegen komme es auf
die gesamtwirtschaftliche Betrachtung nicht an, führte der
Senat nach Auslegung der neugefassten Vorschrift aus. Der
Senat hat die Revision zugelassen.

Az.: II/1 620-50 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

326 Mitwirkung von Tierschutzvereinen im 
Baugenehmigungsverfahren

Die NRW-Landesregierung hat einen Gesetzentwurf vorge-
legt, wonach anerkannten Tierschutzvereinen ein Verbands-
klagerecht eingeräumt werden soll. Zugleich soll diesen Ver-
einen die Mitwirkung an tierschutzrelevanten Rechtset-
zungs- und Verwaltungsverfahren ermöglicht werden. Die
kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind dann in ihrer
Funktion als Untere Bauaufsichtsbehörde betroffen. Die Ge-
schäftsstelle hat dazu gegenüber der Landesregierung die
nachfolgende Stellungnahme abgegeben:

„Die Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes
sind durch den Gesetzentwurf im Rahmen ihrer Funktion
als Untere Bauaufsichtsbehörde betroffen. Die beabsichtig-
ten Regelungen werden Auswirkungen auf die Genehmi-
gungspraxis haben und die Dauer des Genehmigungsver-
fahrens verlängern. Vor diesem Hintergrund ist es unab-
dingbar, dass die angedachte gesetzliche Regelung auch
verfassungsgemäß ist. Hier ist insbesondere die Gesetzge-
bungskompetenz des Landes fraglich. Diesseits bestehen
Bedenken, ob nicht zu Lasten des Landes die Sperrwirkung
aus Art. 72 Abs. 1, 74 Abs. 1 Nr. 20 GG eingreift. Dies gilt auch
deshalb, weil die Öffnungsklausel in Art. 72 Abs. 3 GG gerade
für den Tierschutz nicht gilt. Das führt zu dem Schluß, dass
der Bund mit dem Tierschutzgesetz von seiner verfassungs-
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rechtlichen Kompetenz bereits abschließend Gebrauch ge-
macht hat. Hier sei beispielhaft auf die Beteiligung eines
Tierschutzbeauftragten bei Tierversuchen (§ 8 b TierSchG)
sowie auf die Rechte der Tierschutzkommission in den Fällen
des § 15 Abs. 1 und 16 b TierSchG verwiesen. Diese Bedenken
werden auch nicht durch die Begründung auf S. 3 des Ge-
setzentwurfes beseitigt.

Schließlich ist für diesen Gesetzentwurf – seine Verfassungs-
mäßigkeit unterstellt - eine Kostenfolgenabschätzung nach
den Vorschriften des KonnexAG erforderlich. So führen die
Mitwirkungs- und Informationsrechte nach § 2 des Entwur-
fes zu organisatorischem Mehraufwand bei den Genehmi-
gungsbehörden. Es ist eine Liste mit entsprechenden Verei-
nen und deren Adressen zu führen und diese sind bei der-
artigen Verfahren anzuschreiben. Dies bedeutet Arbeitsauf-
wand und entsprechende Vervielfältigungs- und Versand-
kosten. Auch die Prüfung der Voraussetzungen der Entbehr-
lichkeit der Anhörung sowie die des Ausschlusses der Ak-
teneinsicht kostet Zeit und verursacht Kosten. Dies kann
auch für die Prüfung der Ablehnungs- und Beschränkungs-
gründe gem. § 2 Abs. 5 i.V.m. § 3, 5 bis 7 IFG NRW festgehalten
werden. Hier ist es mitunter erforderlich, dass während der
Akteneinsicht ein Mitarbeiter der Verwaltung anwesend ist.
Im Übrigen erschließt sich nicht, warum zu Lasten der
Städte- und Gemeinden der Verweis auf § 11 IFG unterblie-
ben ist. 

Schließlich ist zu bedenken, dass durch das Verbandsklage-
recht nach § 1 ein organisatorischer Mehraufwand seitens
der Baugenehmigungsbehörde erfolgt. Im Übrigen wären
die Städte wegen ihrer Funktion als Untere Bauaufsichts-
behörde auch Beklagter und würden daher im Falle einer
gerichtlichen Einschätzung, die von der veterinärrechtlichen
Stellungnahme abweicht, die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen haben (§ 154 Abs. 1 VwGO). Auch wenn eine solche zahl-
mäßige Bezifferung schwer zu bestimmen ist, so kann diese
Kostengefahr nicht negiert werden.

Vor diesem Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden,
dass der Anwendungsbereich des KonnexAG NRW eröffnet
ist. Daher ist ein Verfahren nach dessen § 3 sowie der Kos-
tenausgleich nach § 1 KonnexAG zu regeln.“

Az.: II/1 660-00 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

327 Modellvorhaben zum Forschungsfeld 
„Innovationen für Innenstädte“

Im Oktober 2010 hat das Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung mit dem Prozess zum „Weißbuch
Innenstadt“ eine öffentliche Diskussion für die Innenstädte
in Deutschland angestoßen. Im Mittelpunkt stand der Ent-
wurf für ein Weißbuch Innenstadt, der in einem mehrmo-
natigen fachöffentlichen Kommunikationsprozess disku-
tiert, überarbeitet und am 8. Juni 2011 in Berlin präsentiert
wurde (Informationen hierzu unter: www. weissbuch-in-
nenstadt.de).

Im Weißbuch Innenstadt benennt der Bund künftige Hand-
lungsfelder, die u. a. in Modellvorhaben näher untersucht
werden sollen. Mit einem neuen ExWoSt-Forschungsfeld

„Innovationen für Innenstädte“ sollen nun die Erkennt-
nisse, Schlussfolgerungen und potenziellen Maßnahmen,
die im „Weißbuch Innenstadt“ genannt werden, auf der
lokalen Ebene angewendet und modellhaft ausprobiert
werden. Ein besonderer Schwerpunkt des Forschungsfeldes
„Innovationen für Innenstädte“ liegt in der Entwicklung
und Umsetzung zukunftsfähiger Strategien, Konzepte und
Maßnahmen zur Anpassung und Nachnutzung innerstäd-
tischer städtebaulicher Großstrukturen. Hier sollen aus-
gewählte Kommunen Umnutzungs- und Anpassungsstra-
tegien entwickeln sowie deren Umsetzung anstoßen bzw.
erproben.

Bundesweit sind fünf Modellvorhaben vorgesehen. Die Mo-
dellvorhaben werden vom BMVBS finanziell gefördert und
vom BBSR wissenschaftlich begleitet. Je nach Konzept kön-
nen im Rahmen der Modellvorhaben sowohl nicht investive
Maßnahmen (z. B. Konzeptentwicklung, Aufbau von Koope-
rationen, Öffentlichkeitsarbeit) als auch anteilige investive
Maßnahmen finanziert werden.

Städte und Gemeinden aller Größenordnung sind ange-
sprochen. Interessierte Kommunen können sich bis zum 8.
Juli 2011 bewerben. Für die Bewerbung ist die Abgabe eines
vorgegebenen standardisierten und kurzen Formblatts not-
wendig. Die Auswahl der Modellvorhaben erfolgt bis Anfang
Oktober 2011. Ausschreibungs- und Bewerbungsunterlagen
sowie weitere Informationen zum Projektaufruf „Innova-
tionen für Innenstädte“ finden Sie auf der Internetseite des
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
(www.bbsr.bund.de ) bzw. unter folgendem Link: „Innova-
tionen für Innenstädte“.

Az.: II/1 622-21 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

Umwelt, Abfall und Abwasser

328 Pressemitteilung: Abwasser-Benchmarking 
geht in die 3. Runde

Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen arbeiten
kontinuierlich an der Verbesserung der Abwasserreinigung.
Daher beginnt Anfang Juli 2011 in NRW die dritte Projekt-
runde zum „Benchmarking Abwasser NRW“ auf der Daten-
grundlage des Erhebungsjahres 2010. Auf der Grundlage
unternehmensspezifischer Daten wird dabei jedem Unter-
nehmen ein individueller Ergebnisbericht zur Verfügung
gestellt. Dieser bildet die Grundlage für eine betriebsinterne
Diskussion von Verbesserungsnotwendigkeiten und -mög-
lichkeiten. Träger dieses Projekts sind wie bisher die kom-
munalen Spitzenverbände Städte- und Gemeindebund NRW
und Städtetag NRW sowie die Deutsche Vereinigung für
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) - Landes-
verband NRW - und die Arbeitsgemeinschaft der Wasser-
wirtschaftsverbände in NRW (agw).

In den vorangegangenen Projektrunden konnten 168 Kom-
munen, Abwasserbetriebe und Verbände, davon 35 mit wie-
derholter Teilnahme, die Leistungsfähigkeit der Abwasser-
branche in NRW nachdrücklich unter Beweis stellen. Im Ver-
gleich zu anderen bundes- oder landesweiten Erhebungen
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konnte die Abwasserbranche in NRW mit guten Ergebnissen
aufwarten.

Die Diskussion der Benchmark-Ergebnisse von 2009 und
2010 sowie der Erfahrungsaustausch in den Workshops ha-
ben neben der Bestätigung der eigenen Leistung auch Ver-
besserungsmöglichkeiten aufgezeigt. So fiel auf , dass Be-
triebe, die wiederholt am Benchmarking teilgenommen ha-
ben, ihre eigene Energieerzeugung um 40 Prozent erhöhen
konnten. Ein Vergleich auf Länderebene macht aber auch
deutlich, dass hier noch weiteres Verbesserungspotenzial
besteht. Zusätzliche Informationen - auch über die Auftakt-
veranstaltung am 07.07.2011 in Düsseldorf - finden sich im
Internet unter www.abwasserbenchmarking-nrw.de .

Az.: II Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

329 Abwasser-Dienstleistungskonzession 
in NRW unzulässig

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes
NRW hat dem StGB NRW mit Datum vom 24.05.2011 mit-
geteilt, dass in NRW eine Dienstleistungskonzession für den
Bereich der Abwasserbeseitigung unzulässig ist. In Abstim-
mung mit dem Umweltministerium NRW kommt das Mi-
nisterium für Inneres und Kommunales des Landes NRW
im Wesentlichen zu folgendem Ergebnis:

Gemäß § 56 Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) ist
Abwasser von den juristischen Personen des öffentlichen
Rechts zu beseitigen, die nach Landesrecht hierzu verpflich-
tet sind (Abwasserbeseitigungspflichtige). Die Länder kön-
nen bestimmen, unter welchen Voraussetzungen die Ab-
wasserbeseitigung anderen als den in § 56 S. 1 WHG ge-
nannten Abwasserbeseitigungspflichtigen obliegt. Die zur
Abwasserbeseitigung Verpflichteten können sich zur Erfül-
lung ihrer Pflichten Dritter bedienen. Das Landeswasserge-
setz NRW (LWG NRW) normiert in § 53 LWG NRW die Zu-
ständigkeit der Gemeinden für die Beseitigung des auf ih-
rem Gebiet anfallenden Abwassers und regelt weiter, dass
sich die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Abwasserbeseiti-
gungspflicht Dritter bedienen können.

Die Dienstleistungskonzession ist mit diesen abwasserrecht-
lichen Vorgaben nicht vereinbar, weil es über die bundes-
und landesgesetzlich geregelte zulässige Erfüllung der Auf-
gabe der Abwasserbeseitigung mittels Bedienung eines
Dritten hinausgeht. Der Bundesgesetzgeber geht aufgrund
der Bedeutung der Abwasserbeseitigung nach wie vor davon
aus, dass eine dem Gemeinwohl entsprechende Abwasser-
beseitigung grundsätzlich nur von öffentlich-rechtlichen
Trägern wahrzunehmen ist. Aus diesem Grund weist § 53
Abs. 1 LWG NRW die Abwasserbeseitigungspflicht zunächst
generell und allumfassend den Gemeinden zu. Diese Pflich-
tenzuordnung korrespondiert mit der baurechtlichen Er-
schließungslast (§ 123 Abs. 1 BauGB), die ebenfalls öffent-
lich-rechtlichen Charakter hat, und die den Gemeinden als
Gebietskörperschaft als Folge ihrer uneingeschränkten Bau-
planungskompetenz zugewiesen ist. Beide Pflichten ergän-
zen sich und dienen dazu, Gemeinwohlbelange sicherzu-
stellen. Das Pflichtenzuweisungsregime des Wasserrechts
ist rechtlich uneingeschränkt mit der Sicherstellung der

zahlreichen materiellen Anforderungen an die Abwasser-
beseitigung verknüpft. Schon aus diesem Grund werden
nur dem Abwasserbeseitigungspflichten die Wasserrechte
erteilt, die zur Erfüllung seiner Pflicht erforderlich sind.

Die Abwasserbeseitigungspflicht kann zwar ganz oder teil-
weise auf Private übergehen. Hierzu bedarf es allerdings ei-
ner landeswassergesetzlichen Regelung für den Übergang
wie etwa im Falle der Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 53
b LWG NRW), oder es bedarf eines wasserbehördlichen Ge-
stattungsaktes wie in den Fällen des § 53 Abs. 4 bis 6 LWG
NRW. Die wasserrechtlichen Ausnahmen für Pflichtenüber-
gänge sind abschließend geregelt und nicht durch Vertrags-
gestaltung veränderbar.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die zur gemeind-
lichen Pflichtenerfüllung notwendigen Anlagen zwangs-
läufig öffentliche Abwasseranlagen sind. Der wasserrecht-
liche Widmungszweck für diese Anlagen kann auch im Hin-
blick auf die wasserrechtliche Pflichtenzuweisung in keiner
Weise in Frage gestellt werden.

Ausgehend davon, dass durch eine Dienstleistungskonzes-
sion in gewisser Weise Rechte und damit auch Risiken von
der Stadt auf den Konzessionär übergehen sollen, würde
sich bei einem solchen Modell ein Widerspruch zum Pflich-
tenzuweisungsregime des Wasserrechts ergeben, das von
einer uneingeschränkten ordnungsrechtlichen Verantwor-
tung der Gemeinde ausgeht. Die Gemeinde kann sich was-
serrechtlich – und das ist entscheidend – lediglich Dritter
„zur Erfüllung ihrer Pflichten“ bedienen. Ein Regelungsmo-
dell, mit dem eine Gemeinde außerhalb der wasserrechtlich
möglichen Pflichtenübergänge materielle Verantwortung
zu delegieren versucht, müsste wasserrechtlich beanstandet
werden.

Auch aus kommunalabgabenrechtlicher Sicht bestehen Be-
denken gegen das Abwasser- Dienstleistungskonzessions-
modell. Durch § 6 Abs. 1 S. 1 Kommunalabgabengesetz NRW
(KAG NRW) ist zwar grundsätzlich die Möglichkeit geschaf-
fen, dass an Stelle von Benutzungsgebühren private Entgelte
erhoben werden. Unmittelbare Entgeltbeziehungen zwi-
schen privaten Dritten und den Benutzern einer gebühren-
pflichtigen Einrichtung dürften aber nur in den Fällen als
zulässig anzusehen sein, in denen die öffentliche Aufgabe
auf einen Privaten übertragen worden ist und eine Rechts-
vorschrift die Entgelterhebung zulässt. Diese Voraussetzun-
gen sind aber bei der Abwasserbeseitigung nicht erfüllt.

Die Erhebung von Abwassergebühren ist ausschließlich
durch die Stadt/Gemeinde bzw. einer mit dieser Aufgabe
betrauten Anstalt des öffentlichen Rechts (gem. § 114 a GO
NRW i.V.m. § 53 b LWG NRW i.V.m. § 1 Abs. 1 S. 2 KAG NRW)
möglich. In den Fällen, in denen ein privater Dritter (auch
Eigengesellschaft der Kommune oder Beteiligung der Kom-
mune an einer privaten Gesellschaft) nach den o.g. abwas-
serrechtlichen Regelungen die Aufgabe „Abwasserbeseiti-
gung“ als Erfüllungsgehilfe wahrnimmt, bleibt die Kom-
mune für die Gebührenerhebung zuständig. Insoweit hat
auch das OVG NRW mit Zulassungsbeschluss vom 15.04.2011
(Az.: 9 A 2260/09) entschieden, dass der Erlass eines Abga-
benbescheides durch eine Person des Privatrechts - sei es
im eigenen Namen als Beliehener oder im fremden Namen
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im Rahmen eines Mandats – nur auf der Grundlage eines
Gesetzes im formellen Sinne zulässig sein dürfte“.

Az.: II/2 24-30 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

330 Diskussion im NRW-Landtag zur 
Dichtheitsprüfung Abwasser

Die Fraktionen von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen
haben zwischenzeitlich einen gemeinsamen Antrag zur
Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen (§ 61 a
LWG NRW) auf den Weg gebracht, der Ende Juni 2011 im
Landtag diskutiert werden soll. Es soll an der Pflicht zur
Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen festge-
halten werden. In 7 Punkten sollen Aussagen dazu gemacht
werden, wie die gesetzliche Regelung zukünftig vollzogen
werden soll. Diese vorgesehenen 7 Punkte sind:

1. Dichtheitsprüfungen von privaten Abwasseranlagen außer-
halb von Wasserschutzgebieten sollen zeitgleich dann durch-
geführt werden, wenn die Kommune eine entsprechende
Überprüfung und Maßnahmen für den jeweiligen öffentlichen
Kanal vorsieht. Die sich aus diesem abgestimmten Verfahren
ergebenden Synergien sollen weiter genutzt werden können.

2. Anforderungen an Form und Inhalt der Bescheinigung
über die Durchführung einer Dichtheitsprüfung sind in einer
landeseinheitlichen Musterdichtheitsbescheinigung fest-
zulegen. Eine einheitliche Form der Bescheinigung erleich-
tert die Handhabung durch die betroffenen Bürgerinnen
und Bürger, die prüfenden Unternehmen sowie durch die
zuständigen Behörden.

3. Für Bürgerinnen und Bürger dürfen keine strengeren
Maßstäbe gelten, als sie der öffentlichen Hand auferlegt wer-
den. Grundsätzlich ist eine zeitgleiche Sanierung öffentlicher
und privater Kanäle anzustreben. Daher sollte eine Entschei-
dungshilfe erstellt werden, auf deren Basis entschieden wer-
den kann, wann eine Sanierung entbehrlich ist, so dass z. B.
Bagatellschäden ausgenommen werden können.

4. Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden
sollte die Mustersatzung überarbeitet werden, insbesondere
im Hinblick auf die Art der Dichtheitsprüfung. Im Hinblick
auf die Altersstruktur privater Abwasserkanäle gilt es, die
schonendste Art der Dichtheitsprüfung zu nutzen. Grund-
sätzlich stehen für die Prüfung bestehender Leitungen für
häusliches Abwasser alle Prüfmethoden zur Verfügung. Dies
schließt neben der Druckprüfung und der TV-Inspektion
auch die Wasserstandsfüllprüfung (einfache Dichtheitsprü-
fung) ein. Darüber hinaus wird die Einführung einer druck-
losen Durchflussprüfung gefordert. Dem Eigentümer oder
der Eigentümerin ist bei der Dichtheitsprüfung privater Ab-
wasserkanäle die Wahlfreiheit zwischen den zur Verfügung
stehenden Prüfverfahren einzuräumen. Lediglich für Fremd-
wasserschwerpunktgebiete und in Wasserschutzgebieten
sind Ausnahmen sinnvoll.

5. Die Betroffenen müssen vor sog. Kanalhaien geschützt
werden. Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbän-
den soll sichergestellt werden, dass die Kommunen ihren
gesetzlichen Beratungspflichten nachkommen und Grund-

stücksbesitzerinnen und Grundstücksbesitzer bei der Frage
nach Art und Notwendigkeit einer Sanierung unterstützen.

6. Es ist sicherzustellen, dass die Förderleistungen aus der Ab-
wasserabgabe (Investitionsprogramm Abwasser) für private
Kanalsanierungen ab dem 01. Januar 2012 nahtlos an die heute
geltende Regelung, die Ende 2011 ausläuft, anschließen kön-
nen. Darüber hinaus sind mit Hilfe geeigneter Programme
der NRW.BANK weitere Fördermöglichkeiten für privaten
Grundstücksbesitzerinnen und Grundstücksbesitzer wie auch
für die Sanierung kommunaler Liegenschaften aufzulegen.

7. Durch geeignete Maßnahmen sollen die Betroffenen über
die Dichtheitsprüfung informiert

Darüber hinaus ist für den 6. Juli 2011 eine Landtags-Anhörung
zum Thema Dichtheitsprüfung vorgesehen.. In einem Schrei-
ben an Herrn Umweltminister Remmel vom 26. Mai 2011 hat
die Geschäftsstelle des StGB NRW deutlich gemacht, dass
zurzeit noch kein neuer Erlass gewünscht ist, sondern in ei-
nem ersten Schritt zunächst eine klarstellende Aussage dazu
erwartet wird, wie es mit § 61 a LWG NRW weiter geht. Eine
Antwort des Ministers hierzu steht noch aus. Die Geschäfts-
stelle wird über den weiteren Fortgang berichten.

Az.: II/2 24-30 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

331 StGB NRW-Schreiben zur Dichtheitsprüfung 
an NRW-Umweltminister

Aufgrund der anhaltenden Diskussion in Ost-Westfalen über
die Pflicht der Grundstückeigentümer, ihre privaten Abwas-
serleitungen auf Dichtheit  prüfen zu müssen (§ 61 a LWG
NRW), hat der Städte- und Gemeindebund NRW mit Schrei-
ben vom 26.5.2011 den Umweltminister des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Johannes Remmel, angeschrieben. Das
Schreiben hat folgenden Wortlaut:

„Sehr geehrter Herr Minister Remmel,

in den letzten Wochen wird in Ostwestfalen über das Thema
„Pflicht der Grundstückseigentümer zur Dichtheitsprüfung
bei privaten Abwasserleitungen“ (§ 61 a Abs. 3 bis 6 LWG
NRW) kontrovers diskutiert.

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat in einer ersten Auf-
taktveranstaltung im Kreis Lippe am 24.05.2011 mit den Bür-
germeisterinnen und Bürgermeistern das Thema erörtert.
Durch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Kreises
Lippe wurde mit Nachdruck die Forderung gestellt, dass auf-
grund der unterschiedlichen Äußerungen aus Düsseldorf
klargestellt werden müsse, wie es mit der bestehenden ge-
setzlichen Regelung in § 61 a LWG NRW weitergeht. In diesem
Zusammenhang haben die Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister des Kreises Lippe auch darauf hingewiesen, dass die
Ministerpräsidentin, Frau Hannelore Kraft, im Februar 2011
bereits angeschrieben worden ist und diese in einem Ant-
wortschreiben darauf verwiesen hat, dass es ein Antwort-
schreiben durch den zuständigen Fachminister geben wird.
Der Städte- und Gemeindebund NRW hat in der Veranstal-
tung am 24.05.2011 darauf hingewiesen, dass die Minister-
präsidentin, Frau Hannelore Kraft, am 08.04.2011 in einer
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Video-Diskussion bereits ausgeführt hat, dass das „Ob“ der
Pflicht zur Dichtheitsprüfung nicht in Frage steht. In Anbe-
tracht dessen hält es der Städte- und Gemeindebund NRW
für erforderlich, dass zunächst keine neuen Erlasse zu § 61
a LWG NRW herausgegeben werden.

Vielmehr muss zunächst zeitnah klargestellt werden, wie
es mit der bestehenden und geltenden gesetzlichen Rege-
lung in § 61 a LWG NRW weiter geht. Hierzu gehören auch
die Klarstellungen, ob der Bund beabsichtigt, eine Bundes-
Rechtsverordnung zu diesem Thema zu erlassen. Ebenso
muss klargestellt werden, weshalb private Abwasserleitun-
gen, die Schmutzwasser führen, dicht sein müssen (z.B.
Schutz des Grundwassers, der Trinkwasserversorgung, der
Wasserqualität in den Flüssen und Bächen, Gesundheits-
vorsorge und Bodenschutz).

Abschließend weisen wir darauf hin, dass sich auch der Aus-
schuss für Umwelt- und Verbraucherschutz des StGB NRW
in seiner 116. Sitzung am 23.05.2011 in Düsseldorf mit dem
Thema „Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen“
erneut beschäftigt hat. Der Ausschuss hat einstimmig fol-
genden Beschluss gefasst:

„Der Umweltausschuss fordert die Landesregierung und
den Landtag auf, sich zum Fortbestand der Regelung des §
61 a LWG NRW klar zu äußern. Art und Umfang der  Sanie-
rung von defekten, privaten Abwasserleitungen bestimmen
die Städte und Gemeinden in eigener Zuständigkeit.“

Mit diesem Beschluss ist insbesondere deutlich gemacht
worden, dass den Städten und Gemeinden auch bei der Frage
der Sanierung von privaten Abwasserleitungen ein möglichst
weiter Handlungsspielraum eröffnet sein muss, damit ins-
besondere im Zusammenhang mit der Sanierung des öf-
fentlichen Kanalnetzes die Anschlussleitungen zeitgleich ei-
ner Sanierung zugeführt werden können, so dass eine Straße
nicht zweimal aufgerissen werden muss. Den Städten und
Gemeinden ist aus dem Bereich der öffentlichen Kanalsa-
nierung (z.B. Schadenseinteilung nach Isy-Bau) bekannt,
wann eine Abwasserleitung mit einem bestimmten Scha-
densbild in welchem Zeitraum saniert werden muss. In Er-
wartung Ihrer geschätzten Rückantwort verbleiben wir…“

Der StGB NRW wird über das Antwortschreiben berichten,
sobald dieses vorliegt.

Az.: II/2 24-30 qu/qu Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

332 NRW-Umweltministerium zur 
Dichtheitsprüfung an Abwasserleitungen

Der Städte- und Gemeindebund NRW hatte mit Datum vom
26.05.2011 den Umweltminister des Landes NRW, Herrn Jo-
hannes Remmel, um Stellungnahme darüber gebeten, wie
es mit der Umsetzung des § 61 a LWG NRW (Dichtheitsprü-
fung bei privaten Abwasserleitungen) weitergeht. Mit
Schreiben vom 16.06.2011 hat Herr Minister Remmel wie
folgt geantwortet:

„Sehr geehrter Herr Dr. Schneider,
für Ihr Schreiben möchte ich mich bedanken. Sie verweisen

auf die kontroverse Diskussion zum Thema Dichtheitsprü-
fung in Ostwestfalen und auf unterschiedliche politische
Äußerungen zur Novellierung des § 61a des Landeswasser-
gesetzes bzw. zu Initiativen auf Bundesebene.
Mit Antrag vom 9.06.2011 (Drucksache 15/2165) haben die
Fraktion der CDU, die Fraktion der SPD und die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN eine Entschließung zum Thema „Dicht-
heitsprüfung von privaten Abwasserleitungen&quot; bean-
tragt. In diesem Entschließungsantrag bekennen sich die
Fraktionen zum Ziel der landesweiten Durchführung der
Dichtheitsprüfung. Damit entsprechen die 3 Parteien auch
Ihrer Forderung sich zum Fortbestand des § 61a LWG NRW
zu bekennen.
Die Landesregierung hat in den letzten Wochen immer wieder
deutlich gemacht, dass die Dichtheitsprüfung bei privaten
Abwasserleitungen notwendig ist. Die Städte und Gemeinden
unternehmen große Anstrengungen, um schadhafte Abwas-
serkanäle zu sanieren. In die Überprüfung und Sanierung von
öffentlichen Kanälen wird in NRW Jahr für Jahr über eine 1
Milliarde ¤ investiert. Nachhaltig ist die Sanierung des Ge-
samtsystems jedoch nur, wenn neben den rd. 70.000 km öf-
fentlicher Kanäle auch die 200.000 km private Abwasserka-
näle in NRW überprüft und ggf. saniert werden.
Die Dichtheitsprüfung von Hausanschlussleitungen schützt
den Hausbesitzer vor möglichen Nässeschäden seines Hauses,
die durch ein zu spätes Erkennen von sanierungsbedürftigen
Abwasserleitungen entstehen können. Sie stellt auch sicher,
dass keine Grundwasserschäden auftreten können und sie
führt dazu, dass eintretendes Fremdwasser erkannt wird.
Ihrer Forderung, dass die Städte und Gemeinden Art und
Umfang der Sanierung von defekten, privaten Abwasserlei-
tungen bestimmen sollen, stimme ich zu. Um dies sicher-
zustellen, ist der beigefügte, mit Ihrem Haus abgestimmte
Erlass erarbeitet worden, der sehr zeitnah verschickt werden
soll. Der Erlass enthält als Anlage eine Musterdichtheitsbe-
scheinigung sowie einen Bildreferenzkatalog zur einfachen
Bewertung von Schadensbildern.
Ich bin überzeugt, dass es mit diesen Klarstellungen gelingt,
im Dialog mit den Städten und Gemeinden einerseits und
den Bürgern andererseits, eine Versachlichung der Diskus-
sion zum Thema Dichtheitsprüfung zu erreichen. Ich bin
dankbar, dass der Städte- und Gemeindebund in den letzten
Wochen und Monaten zu einer sachlichen Diskussion bei-
getragen hat.“

Az.: II/2 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

333 Neuer Erlass zur Dichtheitsprüfung an 
Abwasserleitungen

In Anknüpfung an das Schreiben von Umweltminister Rem-
mel vom 16.6.2011 an den Städte- und Gemeindebund NRW
vom 16.6.2011 gibt das Umweltministerium in einem neuen
Erlass vom 17.6.2011 weitere Vollzugshinweise zu § 61 a LWG
NRW (Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen).
Der Vollzugserlass beinhaltet - kurz zusammengefasst - fol-
gende Vollzugs-Hinweise:

1.  Methoden der Dichtheitsprüfung

Die Art der Dichtheitsprüfung ist in § 61 a LWG NRW nicht
vorgegeben. Als Regelverfahren hat sich eine optische In-
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spektion mit TV-Kamera bewährt. Daneben gibt es eine Prü-
fung mit Wasser- oder Luftdruck. Zusätzlich wird nunmehr
auch die Wasserstandsfüllprüfung als mögliche Prüfme-
thode genannt und beschrieben.

Gleichzeitig wird aber ebenso darauf hingewiesen, dass ins-
besondere in Fremdwasserschwerpunktgebieten  eine reine
TV-Untersuchung ausnahmsweise nicht ausreicht.  Bereits
in dem Vollzugserlass des Umweltministeriums vom
5.10.2011 wurde ausgeführt, dass ein Grundstückseigentü-
mer in Fremdwasserschwerpunktgebieten keine Förderung
nach Ziffer 6.3 des Investitionsprogramms Abwasser des
Landes Nordrhein-Westfalen erhält, wenn er  lediglich eine
TV-Inspektion durchführt. Diese Förderung beträgt maximal
bis zu 200 ¤ pro Meter. Auf diese Gefahr des Verlustes der
Förderung sollten die Städte und Gemeinden hinweisen.
Vielerorts haben Städte und Gemeinden deshalb in Fremd-
wasserschwerpunktgebieten satzungsrechtlich richtiger-
weise die schlichte TV-Inspektion als Methode der Dicht-
heitsprüfung als nicht ausreichend angesehen, um die
Grundstückseigentümer vor dem Verlust einer Förderung
zu schützen.

2. Muster-Dichtheitsprüfungsbescheinigung

§ 61 a Abs. 3 Satz 4 LWG NRW regelt nicht, wie eine Dicht-
heitsprüfungs-Bescheinigung inhaltlich bzw. der Form nach
auszusehen hat. Gesetzlich geregelt ist lediglich, dass über
das Ergebnis der Prüfung eine Bescheinigung zu fertigen
ist. In dem Erlass vom 17.6.2011 wird deshalb erstmalig für
Nordrhein-Westfalen eine Muster-Dichtheitsprüfungs-be-
scheinigung bekannt gegeben, deren Anwendung empfoh-
len wird.

Wichtig ist, dass eine aussagekräftige Bescheinigung über
das Ergebnis der Dichtheitsprüfung insbesondere Sanie-
rungskosten bei defekten Abwasserleitungen sparen kann.
Insoweit ist ein Vergleich mit der Hauptuntersuchung beim
Auto angezeigt. Auch hier bekommt der Autohalter eine
Mängelliste für das Auto, die er dann gezielt abarbeiten kann.

3. Bildreferenzkatalog

Der Erlass vom 17.6.2011 stellt grundsätzlich klar, dass die
Entscheidung, ob und wann eine Sanierung erforderlich ist,
durch die Stadt bzw. Gemeinde getroffen wird. Als Hilfe-
stellung wird ein Bildreferenzkatalog beigefügt. Dieser teilt
die Schäden in Schadensklassen ein. Diese Schadensklassen
sind: stark (Schadensklasse A), mittel (Schadensklasse B)
und gering (Schadensklasse C).

• Für geringe Schäden (Schadensklasse C) gibt der Erlass
vom 17.6.2011 die Empfehlung, keine Sanierungsfristen vor-
zugeben. Die Beurteilung der Notwendigkeit einer Sanie-
rung erfolgt hier im Rahmen der (gesetzlich vorgesehenen)
wiederkehrenden Prüfung, also bei der Wiederholungs-
prüfung nach 20 Jahren (§ 61 a Abs. 3 Satz 6 LWG NRW).

• Für mittlere/mittelschwere Schäden (Schadensklasse B)
wird empfohlen, dass eine Sanierung nach Möglichkeit
innerhalb von 5 Jahren abgeschlossen sein sollte.

• Bei starken Schäden (Schadensklasse A) wird empfohlen,
dass die Sanierung nach Möglichkeit innerhalb von 6 Mo-
naten abgeschlossen werden sollte.

Wichtig ist, dass die Stadt/Gemeinde dem Grundstücksei-
gentümer im Rahmen ihrer gesetzlichen Beratungs- und Un-
terrichtungspflicht (§ 61 a Abs. 5 Satz 4 LWG NRW) klar macht,
dass die in einer Satzung der Stadt/Gemeinde geregelte Frist
zur Durchführung der Dichtheitsprüfung nicht mit der Sa-
nierungsfrist für eine defekte Abwasserleitung verwechselt
werden darf. Denn die Prüfung dient zunächst allein dazu
festzustellen, ob die private Abwasserleitung überhaupt de-
fekt ist und wie groß der Schaden ist. Alles andere, d.h. ob
überhaupt und wenn ja wann saniert werden muss, wird
durch die Stadt/Gemeinde zeitlich später entschieden.

Mit Blick auf die gesetzlich geregelte Frist (31.12.2015) haben
die Städte und Gemeinden allerdings die gesetzliche Pflicht
durch Satzung diese gesetzliche Frist bei Grundstücken in
Wasserschutzgebieten zu verkürzen, wenn die privaten Ab-
wasserleitungen

• bei häuslichem Abwasser vor dem 01.01.1965 und
• bei gewerblichen/industriellen Abwasser vor dem
01.01.1990 

errichtet worden sind (§ 61 a Abs. 5 Satz 2 LWG NRW).

Für alle anderen bestehenden Abwasserleitungen kann es
die Stadt/Gemeinde entweder bei der gesetzlich festgeleg-
ten Frist (31.12.2015) belassen oder sie kann die gesetzliche
Frist durch den Erlass einer Satzung verlängern oder ver-
kürzen. Eine Verlängerung der gesetzlichen Frist zur Dicht-
heitsprüfung ist nach einem Erlass des  Umweltministeri-
ums vom 05.10.2010 durch Satzung aber längstens bis zum
31.12.2023 möglich.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass sich der Landtag
am 6.7.2011 (13.00 Uhr, Plenarsaal) in einer Anhörung mit
dem Thema „Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserlei-
tungen“ beschäftigen wird. Auch diese Landtags-Anhörung
soll dazu beitragen, die Diskussion weiter zu versachlichen.
Zur Gesamtthematik wird außerdem auf die Schnellbriefe
des StGB NRW vom 13.4.2011 und 9.6.2011 sowie auf die Son-
derausgabe der Zeitschrift Abwasser-Report (März 2011) der
Kommunal- und Abwasserberatung NRW verwiesen.

Az.: II/2 24-30 qu-qu Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

334 StGB NRW-Schreiben an NRW-Umweltminister 
zu Lärmaktionsplänen

Nach § 47 e Abs. 1 Bundesimmissionschutzgesetz (BImSchG)
sind die Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen
Behörden für die Aufstellung von sog. Lärmaktionsplänen
(§ 47 d BImSchG) zuständig. In Anknüpfung hieran hat der
StGB NRW mit Datum vom 9.6.2011 den Umweltminister
des Landes NRW, Herrn Remmel, angeschrieben. Das An-
schreiben hat folgenden Wortlaut:

„Sehr geehrter Minister Remmel,

der Umweltausschuss des Städte- und Gemeindebundes
NRW hat sich in seiner 116. Sitzung am 23.05.2011 erneut
mit dem Thema der Aufstellung von Lärmaktionsplänen
durch die Städte und Gemeinden in NRW beschäftigt. Hin-
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tergrund hierfür war das Fachgespräch in Ihrem Hause am
05.04.2011. In diesem Fachgespräch wurden die Erfahrungs-
sätze mit der Lärmminderung durch die Aufstellung von
Lärmkarten durch das Land und die Aufstellung von Lärm-
aktionsplänen durch die Städte und Gemeinden besprochen.
In diesem Zusammenhang wurde auch noch einmal erör-
tert, ob eine komplette Zuständigkeitsverlagerung von Städ-
ten und Gemeinden auf die Bezirksregierung künftig erfol-
gen soll. Eine Zuständigkeit der Bezirksregierungen besteht
bei der Aufstellung von Luftreinhalteplänen. Hier sind die
Städte und Gemeinden nicht zuständig.

In dem Fachgespräch wurde deutlich, dass der Städtetag
NRW nach wie vor die Auffassung vertritt, dass die kreis-
freien Städte die Zuständigkeit für die Aufstellung der Lärm-
aktionspläne behalten sollen. Bei der Mitgliedschaft des
Städte und Gemeindebundes (359 Städte und Gemeinden
von 396 insgesamt) gibt es hierzu ein unterschiedliches
Meinungsbild.

Ein Teil der Städte und Gemeinden ist nach der intensiven
Beschäftigung mit der Thematik der Auffassung, dass sie
auch weiterhin die Lärmaktionspläne aufstellen wollen. An-
dere Städte und Gemeinden möchten diese Zuständigkeit
abgeben, insbesondere wenn sie im Rahmen der zweiten
Tranche ab dem Jahr 2012 erstmals Lärmaktionspläne auf-
stellen müssten. Vor diesem Hintergrund hat der Umwelt-
ausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW am
23.05.2011 einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

„Der Ausschuss fordert die Landesregierung auf, bei der Auf-
stellung von Lärmaktionsplänen zukünftig ein sog. Opti-
onsmodell einzuführen. Danach sollen sich Städte und Ge-
meinden entscheiden können, ob sie die Lärmaktionspläne
selbst aufstellen möchten oder diese Aufgabe an die zu-
ständige Bezirksregierung abgeben.

Der Ausschuss fordert die Bundesregierung und Landesre-
gierung erneut auf, dafür Sorge zu tragen, dass Maßnahmen-
träger auch dazu angehalten werden können, in Lärmschutz-
plänen vorgesehene Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen.
Anderenfalls werden die durch die Lärmaktionspläne und
Lärmkarten erzeugten Erwartungshaltungen von lärmbe-
troffenen Bürgerinnen und Bürgern nur enttäuscht werden.“

In Anbetracht dieser einstimmigen Beschlusslage im Um-
weltausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW bit-
tet der Städte- und Gemeindebund NRW Sie daher darum,
zu prüfen, ob die Einrichtung eines sog. Optionsmodells vor-
stellbar wäre."

Die StGB NRW-Geschäftsstelle wird über das Antwortschrei-
ben berichten.

Az.: II/2 70-31 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

335 StGB NRW-Forderungen zum 
Klimaschutzgesetz NRW

Das Präsidium des StGB NRW sowie des Umweltausschuss
des StGB NRW haben im Mai 2011 folgenden Forderungska-
talog für ein künftiges Klimaschutzgesetz NRW beschlossen:

„Klimaschutz durch CO2-Einsparung ist ein zentraler Schlüs-
sel um den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen in ei-
ner globalisierten Weltwirtschaft zu positionieren. Klima-
schutz ist der Motor für Industrie, Gewerbe und das Hand-
werk, denn nachhaltiger Klimaschutz durch z.B. Solar-Mo-
dule, Windkraftanlagen, Wärmdämmung, neue Heizungs-
techniken, Einsatz von LED-Leuchten bei der Straßenbe-
leuchtung wirkt sich auch positiv auf die Gewerbesteuer-
Einnahmen der Städte und Gemeinden aus. Der allgemeine
Haushalt einer Stadt profitiert aber ebenso davon, dass bei
einer energetischen Gebäudesanierung von städtischen Ge-
bäuden die Betriebskosten nach der Refinanzierung der In-
vestitionen sinken.  Umso wichtiger ist es, dass die Landes-
regierung jetzt die richtigen Weichenstellungen vornimmt.
Hierzu kann auch ein Klimaschutzgesetz NRW gehören, des-
sen Eckpunkte das Landeskabinett am 2.11.2010 beschlossen
und bekannt gegeben hat. Ein solches Klimaschutzgesetz
muss aber die Städte und Gemeinden bei ihren Bemühun-
gen nicht bevormunden, sondern nachhaltig und zielorien-
tiert unterstützen.

Vor diesem Hintergrund sollte ein Klimaschutzgesetz NRW
folgende Eckpunkte beinhalten:

1. Klimaschutzschutzgesetz als bloßes Rahmengesetz

Ein Klimaschutzgesetz sollte nur einen prozessgesteuerten
Rahmen vorgeben, in welchem Klimaschutzmaßnahmen
im Konsens mit den gesellschaftlichen Gruppen (unter an-
derem: Kirchen, Unternehmerverbände, Gewerkschaften,
Natur- und Verbraucherschutzverbände, kommunale Spit-
zenverbände) erarbeitet werden. Vorgaben, die vor Ort le-
diglich Grundsatz-Diskussionen auslösen, sind dem Klima-
schutz abträglich und helfen nicht. Als Orientierung kann
die Erarbeitung des Bewirtschaftungsplanes und des Maß-
nahmenprogramms zur Umsetzung der EU-Wasserrahmen-
richtlinie in Nordrhein-Westfalen dienen. Hier ist in einer
Lenkungsgruppe und einer AG Maßnahmenplanung der Be-
wirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm in ei-
nem einvernehmlichen Prozess erarbeitet worden.

2. Keine Vorgaben für die Landesplanung/Regionalplanung

Die Eckpunkte sehen vor, die im Klimaschutzgesetz defi-
nierten Klimaschutzziele als Ziele der Raumordnung fest-
zusetzen als auch in den Regionalplänen zu konkretisieren.
Diesem Vorhaben muss sowohl aus Gründen der Ein-
schränkung kommunaler Bauleitplanung als auch aus
rechtlichen Gesichtspunkten widersprochen werden. An-
gesichts der Klimaschutzgesetzgebung der EU und der
Bundesgesetzgebung wird mit gewichtigen Argumenten
die Rechtsauffassung vertreten, dass das Land für die Fest-
setzung eigener verbindlicher Klimaschutzziele keine ei-
gene Gesetzgebungskompetenz habe (Alexander Schink,
Regelungsmöglichkeiten der Bundesländer im Klima-
schutz, UPR 3/2011). Das im TEHG (Treibhausgas-Emissi-
onshandelsgesetz) und im ZuG (Zuteilungsgesetz) enthal-
tene System des Emissionshandels stellt danach eine ab-
schließende bundesrechtliche Regelung zur Verminderung
von Treibhausgas-Emissionen aus Anlagen zur Energieer-
zeugung und Industrieanlagen dar. Insofern würden zu-
sätzliche Klimaschutzziele als Ziele der Raumordnung für
Betriebe in Nordrhein-Westfalen zu Wettbewerbsnachtei-
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len führen, da neben dem Emissionshandelssystem ver-
bindliche Reduktionsziele zu erfüllen wären. Vorgaben in
der Landesplanung und Regionalplanung führen schließ-
lich nur zu fruchtlosen Grundsatz-Diskussionen – sowohl
auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene. Sie bringen
den Klimaschutz im Ergebnis nicht weiter. Im Gegenteil:
Sie schaden nur. Deshalb sollte das geplante Klimaschutz-
gesetz konsequent keine Vorgaben für die Landespla-
nung/Regionalplanung machen.

3. CO2-Minderungsziele

CO2-Minderungsziele können in ein Klimaschutzgesetz Ein-
gang finden. Wenn sich die Landesregierung dabei nur für
die Landesverwaltung Vorgaben setzt, begegnet dieses kei-
nen Bedenken.

4. Klimaschutzrat NRW

Kernstück eines Klimaschutzgesetzes NRW sollte die Ein-
berufung eines NRW-Klimaschutzrates sein. In diesem Kli-
maschutzrat sollten dann alle interessierten gesellschaftli-
chen Gruppen (unter anderem Kirchen, Wirtschaftsver-
bände, Gewerkschaften, Naturschutz- und Verbraucher-
schutzverbände, kommunale Spitzenverbände) gemeinsam
einen Klimaschutzplan NRW mit Maßnahmen des Klima-
schutzes und der Klimaanpassung für das Land Nordrhein-
Westfalen erarbeiten. Das MKULNV NRW kann dem einbe-
rufenen Klimaschutzrat Vorschläge für Maßnahmen unter-
breiten, die dann in einem einvernehmlichen Diskussions-
Prozess im Klimaschutzrat behandelt werden. Schlussend-
lich könnte dann der Landtag NRW den im Klimaschutzrat
erarbeiteten Gesamt-Vorschlag für einen Klimaschutzplan
NRW beschließen.

5. Verpflichtung des Landes NRW zur Beseitigung haushalts-
rechtlicher Restriktionen

Gleichzeitig sollte das Klimaschutzgesetz NRW haushalts-
rechtliche Restriktionen für die Städte und Gemeinden be-
seitigen. Die Landesregierung kann sich etwa in einem Kli-
maschutzgesetz NRW verpflichten, dass rentierliche Klima-
schutzmaßnahmen haushaltsrechtlich zulässig sind, auch
wenn sich Städte und Gemeinde in einem Haushaltssiche-
rungskonzept oder in einem Nothaushalt befinden. Es ist
jedenfalls der falsche Weg, wenn – wie in NRW vorgekom-
men - einer Stadt die Aufstellung eines durch den Bund ge-
förderten Klimaschutzkonzeptes versagt wird, weil der Ei-
genanteil von 2.600 ¤ pro Jahr eine freiwillige Selbstver-
waltungs-Aufgabe ist, die haushaltsrechtlich als nicht er-
forderlich angesehen wird. Ebenso müssen Investitionen in
die energetische Sanierung von kommunalen Gebäuden
möglich sein, wenn hierdurch der allgemeine Haushalt der
Kommune entlastet wird, weil sich die Investitionen durch
Einsparung von Betriebskosten nachweisbar in einem be-
stimmten Zeitraum refinanzieren.

6. Verpflichtung zur Aufstellung von Förderprogrammen

Ein Klimaschutzgesetz NRW sollte ein klares Bekenntnis des
Landes NRW für gezielte Förderprogramme im Hinblick auf
die Städte und Gemeinden beinhalten, denn die Kommunen
sind der Motor für den Klimaschutz vor Ort.

7. Beratende Hilfestellung für die Kommunen

In einem Klimaschutzgesetz ist auch zu verankern, dass das
Land NRW den Kommunen Hilfestellungen bei der Umset-
zung von Maßnahmen für den Klimaschutz und die Kli-
maanpassung gibt. Beispielhaft sei hier das „Klimanetz-
werk“ genannt, in welchem zurzeit 34 Städte und Gemein-
den bei der Aufstellung eines Klimaschutzgesetzes betreut
werden. Die Vorgänger-Landesregierung hat dieses Klima-
netzwerk für Städte und Gemeinden für den Zeitraum 2009
bis 2011 bei der Kommunal- und Abwasserberatung NRW
des Städte- und Gemeindebundes NRW eingerichtet und
gefördert. Eine solche Förderung muss ab dem Jahr 2012
fortgesetzt werden, weil es insbesondere für die kleinere
und mittlere Städte und Gemeinden wichtig ist, eine An-
laufstelle zu haben, die ihnen als „Kümmerer“ bei der Um-
setzung von Klimaschutz- und Klimaschutzmaßnahmen ge-
zielt und ergebnisorientiert helfen kann (z.B. Beantragung
von Fördermitteln, ämterübergreifende Verzahnung des Kli-
maschutzes in der Verwaltung, Begleitung bei der Gremien-
und Ratsarbeit).

Az.: II/2 70-57 qu/qu Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

336 Pressemitteilung: Klimaschutz erfolgreich 
nur mit den Kommunen

Der Städte- und Gemeindebund NRW begrüßt die Planun-
gen des Landes Nordrhein-Westfalen für ein Klimaschutz-
gesetz mit dem Ziel, die negativen Auswirkungen des Kli-
mawandels zu begrenzen und einen effektiven Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten. „Die Energiewende in Nordrhein-
Westfalen sowie die Umsetzung der geplanten Klimaschutz-
ziele der Landesregierung sind aber nur gemeinsam mit
den Städten und Gemeinden zu erreichen“, erklärte der Prä-
sident des kommunalen Spitzenverbandes, der Soester Bür-
germeister Dr. Eckhard Ruthemeyer, heute in Gütersloh.
Denn die Kommunen seien Träger der Planungshoheit für
die Errichtung von Anlagen der erneuerbaren Energien so-
wie Gebäudebesitzer und Auftraggeber. Ihnen komme da-
mit eine Vorbildfunktion bei der energetischen Sanierung
von 176.000 kommunalen Gebäuden in Deutschland zu.

„Infolge der Kernreaktorkatastrophe von Fukushima stehe
die Energieversorgung in Nordrhein-Westfalen vor einer
grundlegenden Neuausrichtung“, legte Ruthemeyer dar.
Der Ausstieg aus der Kernenergie und gleichzeitige Ausbau
der erneuerbaren Energien böten eine Chance für die Stadt-
werke und den Technologiestandort Nordrhein-Westfalen,
innovative Energietechnik zu entwickeln und dem Klima-
wandel entgegenzuwirken. Allerdings sei dafür ein enges
Zusammenwirken mit den Städten und Gemeinden uner-
lässlich:

• Kommunen müssen in die Ausarbeitung der Klimaschutz-
ziele sowie die Fortentwicklung des Energiekonzeptes
frühzeitig eingebunden werden.

• Für die energetische Gebäudesanierung müssen deutlich
mehr Landesmittel bereitgestellt werden. Denn hierin
liegt ein Potenzial zur Energieeffizienzsteigerung von 60
bis 80 Prozent. Schließlich macht der Stromverbrauch in
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privaten und öffentlichen Gebäuden rund 41 Prozent des
Gesamtenergieverbrauchs aus.

• Die zur dezentralen Energieerzeugung erforderliche Netz-
und Speicherinfrastruktur muss rasch ausgebaut werden.
Dabei ist eine frühzeitige Bürgerbeteiligung in den Plan-
verfahren sicherzustellen. Vom Leitungsausbau betroffene
Städte und Gemeinden müssen dabei einen finanziellen
Ausgleich erhalten.

• Die Planungshoheit der Städte und Gemeinden muss
beim Ausbau der erneuerbaren Energien, deren Netz- und
Speicherinfrastruktur sowie bei der Festlegung von Kli-
maschutzzielen respektiert werden.

• Der Umbau der Energieversorgung muss realistisch und
mit Augenmaß geschehen. Energie muss auch in Zukunft
bezahlbar, ständig verfügbar und wettbewerbsfähig sein.

Ruthemeyer verwies auf die Pläne des Landes, die Strom-
erzeugung aus Windkraft massiv auszubauen. So soll der
Anteil an der Stromerzeugung in NRW bis 2020 auf das
Fünffache gesteigert werden. Zu diesem Zweck sollen ins-
gesamt zwei Prozent der Landesfläche für Windkraftanla-
gen reserviert werden. Dabei seien verstärkt alte Wind-
kraftanlagen durch neue leistungsfähigere (sog. Repowe-
ring) zu ersetzen.

„Der neue Windenergieerlass darf nicht einseitig die Re-
gionalplanung stärken zulasten der kommunalen Pla-
nungshoheit“, warnte Ruthemeyer. Auch dürften die Kom-
munen nicht durch einseitige Hinweise auf die Rechtspre-
chung in einen Rechtfertigungszwang getrieben werden.
Vielmehr müsse der Ausbau der Windkraftnutzung im lo-
kalen Konsens sowie in Abstimmung mit den Belangen von
Mensch, Natur und Umwelt geschehen.

Darüber hinaus will die Landesregierung die negativen Aus-
wirkungen des Klimawandels durch ein Klimaschutzgesetz
begrenzen. Dies soll durch Verminderung der Treibhaus-
gas-Emissionen in NRW um mindestens 25 Prozent bis 2020
und um 80 bis 95 Prozent bis 2050 im Vergleich zu 1990
geschehen. Dafür will die Landesregierung einen Klima-
schutzplan erarbeiten.

Mit der Definition solcher Klimaschutzziele als Ziele der
Raumordnung würde aber nicht nur die kommunale Pla-
nungshoheit eingeschränkt. „Es steht auch zu befürchten,
dass der Industriestandort Nordrhein-Westfalen destabili-
siert wird“, machte Ruthemeyer deutlich. Denn die verbind-
liche Vorgabe von Klimaschutzzielen würde im Vergleich
mit anderen Bundesländern zu Wettbewerbsnachteilen für
Unternehmen führen. Daher lehne der Städte- und Ge-
meindebund NRW diese Vorgehensweise ab.

Vielmehr solle ein Klimaschutzgesetz - so Ruthemeyer -
lediglich einen dynamischen Rahmen vorgeben, in dem
alle gesellschaftlichen Gruppen Klimaschutzmaßnahmen
erarbeiten. „Dabei müssen auch haushaltsrechtliche Be-
schränkungen beseitigt werden, damit Städte und Ge-
meinden in Klimaschutzprojekte investieren können“, be-
tonte Ruthemeyer. Zudem seien die Kommunen gezielt
mit Förderprogrammen zur Umsetzung von Klimaschutz-

maßnahmen und gezielter Beratung zu unterstützen.
Hierzu hat das Präsidium des Städte- und Gemeindebundes
NRW einen Katalog von Forderungen an ein Klimaschutz-
gesetz beschlossen.

Az.: II Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

337 Lehrgang zum Klimamanager

Mit der Allianz für die Fläche und dem geplanten Landes-
klimaschutzgesetz will das Land NRW konkrete Maßnah-
men zur Erreichung der Flächenspar- und Klimaschutzziele
umsetzen. Um diese Ziele zu erreichen, sind insbesondere
die Kommunen gefragt. Diese besondere Verantwortung
erfordert fachqualifiziertes Personal, das auf die zu erwar-
tenden Themen und Bedarfe einzugehen weiß und eine
schnelle Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen auf
kommunaler Ebene unterstützen kann. Das Ministerium für
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen hat deshalb
den ersten zertifizierten Fortbildungslehrgang zum/r kom-
munalen Klima- und Flächenmana ger/in beauftragt. Der
Fortbildungslehrgang wird als Qualifizierungsmaßnahme
vom Bildungszentrum für die Entsorgungs- und Wasser-
wirtschaft (BEW) als Bildungseinrichtung des Umweltmi-
nisteriums und der LAG 21 als Netzwerk der Kommunen
und Kreise eigens für diese Aufgaben konzipiert und erst-
malig Anfang 2012 durchgeführt.

Inhaltlich gilt das Hauptinteresse folgenden Bereichen:

Das Modul Management wird den weiteren Modulen Klima,
Fläche und Kommunikation vorangestellt. In diesem Lehr-
gangsteil werden grundlegende Informationen zur Etablie-
rung von nachhaltigen Managementsystemen auf kommu-
naler Ebene gegeben. Die Teilnehmenden des Lehrgangs er-
halten im darauffolgenden Modul Klima umfassende Infor-
mationen zu den einzelnen Handlungsfeldern des kommu-
nalen Klimaschutzes und der Klimaanpassung.

Im Modul Fläche werden die Kapitel nach den wichtigsten
kommunalen Handlungsfeldern für einen sparsamen Um-
gang mit der Ressource Fläche gegliedert. Abschließend
werden die Teilnehmenden im Modul Kommunikation in
einer professionellen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in
den Themenbereichen Klima und Fläche geschult und lernen
Instrumente effizienter Verwaltungskommunikation ken-
nen. Die Durchführung des Fortbildungslehrgangs zum/r
kommunalen Klima- und Flächenmanager/in folgt einem
Blended Learning Ansatz - eine Lernorganisation, bei der
traditionelles Lernen im Unterricht und e-Learning kombi-
niert werden.

Der Lehrgang richtet sich an kommunale Beschäftigte, die
ein großes Eigeninteresse haben dieses Aufgabengebiet zu
erschließen oder zu vertiefen und sich mit der Verwaltung,
Vermarktung, Pflege oder Bewirtschaftung von Flächen oder
mit Maßnahmen zum Klimaschutz bzw. zur Klimaanpas-
sung auseinanderzusetzen. Darüber hinaus sind auch an-
dere Stellen, die sich für eine Querschnittsfunktion oder
Stabsstelle eignen, als Teilnehmende willkommen. Aktuelle
Informationen zum Fortbildungslehrgang und seiner Ent-
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wicklung erhalten Sie auf der BEW2LEARN Onlineplattform
unter moodle.bew2learn.net

Für weitere Informationen stehen beim BEW (Bildungszen-
trum für die Entsorgungs- und Wasserwirtschaft gGmbH,
Dr.-Detlev-Karsten-Rohwedder-Straße 70, 47228 Duisburg,
Telefon 02065-770-0) Herr Ralf Osinski und Frau Isabella
Winkler zur Verfügung.

Az.: II/2 70-57 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

338 Oberverwaltungsgericht NRW zum Abzug 
von Wasserschwundmengen

Das OVG NRW hat mit Beschluss vom 17.05.2011 (Az.: 9 A
2021/10) die Berufung gegen ein Urteil des VG Düsseldorf
vom 02.08.2010 (Az.: 5 K 1206/10) zugelassen. Nach dem
OVG NRW gibt die zugelassene Berufung die Möglichkeit
zu klären, ob eine Bagatellregelung in einer gemeindlichen
Gebührensatzung für den Abzug von nachweislich der öf-
fentlichen Abwassereinrichtung nicht zugeführten Wasser-
mengen (sog. Wasserschwundmengen) rechtlich noch Be-
stand hat.

Hiermit macht das OVG NRW deutlich, dass die Zulässigkeit
der Bagatellgrenze von 15 m³/Jahr bei dem Abzug von sog.
Wasserschwundmengen im Zusammenhang mit der Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr nochmals einer Prü-
fung unterzogen werden soll.

Das OVG NRW wird also prüfen, ob die langjährige Recht-
sprechung des 9. Senats des OVG NRW zur sog. Bagatell-
grenze von 15 m³ noch weiter aufrechterhalten wird. Zuletzt
hatte das OVG NRW mit Beschluss vom 09.06.2009 (Az.: 9
A 3249/07) abermals seine ständige Rechtsprechung (vgl.
OVG NRW, Beschluss vom 17.03.1999 – Az.: 9 A 1069/99) be-
stätigt, wonach in kommunalen Satzungen im Hinblick auf
die Frischwasser-Abzugsmengen (Wasserschwundmengen)
zulässigerweise eine Bagatellgrenze von 15 m³/Jahr geregelt
werden kann.

Diese Bagatellgrenze bewirkt, dass die ersten 15 m³ pro Jahr
bei der Geltendmachung von Wasserschwundmengen au-
ßer Betracht bleiben, d.h. diese Schwelle muss erst über-
schritten werden, ansonsten erfolgt kein Abzug der Was-
serschwundmengen bei der Abrechnung der Schmutzwas-
sergebühr auf der Grundlage des Frischwassermaßstabes
(Frischwasser=Abwasser). Auch bei demjenigen, der 16
m³/Jahr an Wasserschwundmengen (Frischwasser–Abzug)
geltend macht, wird nach dieser bislang ergangenen Recht-
sprechung lediglich 1 m³ anerkannt, weil die ersten 15 m³
als Bagatelle unberücksichtigt bleiben.

Unklar ist bislang, wann das OVG NRW in den zugelasse-
nen Berufungsverfahren entscheiden wird. Ebenso ist zur-
zeit unbekannt, welche Stadt in dem anhängigen Beru-
fungsverfahren Beklagte ist, weil sich diese Stadt beim
StGB NRW bislang nicht gemeldet hat. Möglich ist, dass
das OVG NRW die Bagatellgrenze vollständig für unzuläs-
sig erklärt. Möglich ist aber ebenso, dass die Höhe der Ba-
gatellgrenze abgesenkt wird z.B. von 15 m³/Jahr auf 10
m³/Jahr.

Jedenfalls hatte das Verwaltungsgericht Minden (VG Min-
den) mit Urteil vom 9.8.2001 (Az.: 9 K 561/01) bereits ent-
schieden, dass eine „finanzielle Bagatelle“ nicht mehr an-
genommen werden kann, wenn durch die Bagatellgrenze
von 15 m³/Jahr eine finanzielle Belastung von ca. 60 ¤ pro
Jahr entsteht. Die Folge dieses Urteils war, dass bei einem
Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr von über 6 ¤
pro m³ die Bagatellgrenze von 15 m³/Jahr auf 10 m³/Jahr
im Zuständigkeitsbereich des VG Minden abgesenkt werden
musste. Das OVG NRW hatte sich bislang mit dieser Frage-
stellung noch nicht beschäftigt.

Für diejenigen Städte und Gemeinden, die zur Zeit Klage-
verfahren im Hinblick auf die Schmutzwassergebühr bei
Verwaltungsgerichten anhängig haben, wird darauf hinge-
wiesen, dass diese damit rechnen müssen, dass das zustän-
dige Verwaltungsgericht die Frage der Zulässigkeit der Ba-
gatellgrenze problematisieren wird. Zurzeit ist allerdings
unklar, in welche Richtung das OVG NRW in dem o.g. Beru-
fungsverfahren entscheiden wird.

Unabhängig davon, sollte in verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren die Bagatellgrenze zunächst verteidigt werden, denn
sie dient in erster Linie dazu, erheblichen Verwaltungsauf-
wand zu vermeiden, den alle gebührenpflichtigen Benutzer
wiederum über die Schmutzwassergebühr finanzieren müs-
sen, denn ohne eine Bagatellgrenze könnten grundsätzlich
alle Wasser-Schwundmengen (z.B. für das Blumen gießen,
die Tränkung von Kleintieren wie z.B. Kaninchen, Hamster,
Wellensittiche) als Abzugsposten geltend gemacht werden.
Aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität und zur Ver-
meidung von zusätzlichen Personal- und Verwaltungskosten
für jedwede Kleinstmengen von Wasserschwundmengen
hat sich damit die Bagatellgrenze in der Vergangenheit
durchaus im Interesse aller Gebührenpflichtigen bewährt.

Im Übrigen ist der Frischwassermaßstab (Frischwasser =
Abwasser) ein zulässiger Wahrscheinlichkeitsmaßstab im
Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 2 KAG NRW. In diesem Zusammen-
hang wird durch die Stadt bzw. Gemeinde etwa bei der Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr auch nicht ermittelt,
wie viel zusätzliches Abwasser pro Jahr z.B. Urin vom ge-
bührenpflichtigen Benutzer über die Toilette in die öffentli-
che Abwasseranlage befördert wird. Das Fassungsvolumen
einer menschlichen Blase beträgt ca. 0,3 bis 0,5 l (vgl. Pschy-
rembel, Klinisches Wörterbuch, 261. Aufl. 2007 zur normalen
Blasenfunktion S. 246).

Diese zusätzlichen „Abwassermengen“ – die unzweifelhaft
in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden -blei-
ben vollständig unberücksichtigt (vgl. hierzu: Queitsch in:
Hamacher/Lenz/Queitsch, KAG NRW, Loseblatt-Kommentar,
§ 6 KAG NRW Rz. 151ff., 161, wonach das physiologische Fas-
sungsvolumen einer menschlichen Blase bis zu 0,5 l betra-
gen kann).

Sollte zukünftig eine Bagatellgrenze nicht mehr zulässig
sein, so wird eine klare Systematik für die Anerkennung von
sog. Wasser-Schwundmengen satzungsrechtlich festgelegt
werden müssen. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass der-
jenige Gebührenschuldner, der Wasser-Schwundmengen
geltend machen will, diese Wasser-Schwundmengen auch
auf eigene Kosten nachweisen muss (vgl. OVG NRW, Be-
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schluss vom 05.06.2003 – Az.: 9 A 4440/01 –; VG Münster,
Urteil vom 22.01.2010 – 7 K 711/09).

Außerdem dürfte es satzungsrechtlich als zulässig anzuse-
hen sein, eine klare Reihenfolge der Nachweisführung vor-
zugeben. Hierzu gehört, dass sog. Wasser-Schwundmengen
in erster Linie durch einen Abwassermesser nachgewiesen
werden müssen. Wenn dieses z.B. technisch nicht möglich
ist – muss der Nachweis alternativ durch eine geeichte Was-
seruhr (Zwischenzähler) nachgewiesen werden. Nur im Aus-
nahmefall, wenn ein Abwassermesser oder ein Wasseruhr
(als Zwischenzähler) nicht der Nachweisführung dienen
kann, könnte dann der Nachweis durch anderweitige Un-
terlagen noch zugelassen werden (vgl. OVG NRW, Beschluss
vom 05.06.2003 – Az.: 9 A 4440/01 –; zur Notwendigkeit
der Nachweisführung für Wassermengen zur Viehtränkung
durch eine Wasseruhr).

Dabei müssen diese Unterlagen geeignet sein zu belegen,
aus welchem nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der
öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeleitet worden sind
und wie groß diese Mengen sind, d.h. der Grund und die
Höhe des Wasserverlustes (der Wasser-Schwundmenge) müs-
sen schlüssig und nachvollziehbar rechnerisch dargelegt wer-
den (vgl. zuletzt: VG Münster, Urteil vom 22.01.2010 – Az.: 7 K
711/09). Anderenfalls kann eine Anerkennung im Interesse
aller anderen gebührenpflichtigen  Benutzer nicht erfolgen.

Az.: II/2 24-21 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

339 Kommunale Spitzenverbände zum 
Wasserentnahmeentgeltgesetz

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
hat zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Was-
serentnahmeentgeltgesetzes (WasEG – Landtags-Drucksa-
che 15/977) mit Datum vom 30.3.2011 gegenüber dem Land-
tag wie folgt Stellung genommen:

„Der Gesetzentwurf dient nach der Begründung dazu, die
Einnahmesituation des Landes NRW im Hinblick darauf zu
verbessern, dass in den nächsten Jahren zahlreiche Maß-
nahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie fi-
nanziert werden müssen. Die kommunalen Spitzenverbände
erkennen die Notwendigkeit, dass Maßnahmen zur Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie in NRW auf der Grundlage
der erfolgten Bewirtschaftungsplanung und des Maßnah-
menprogramms auch tatsächlich unter finanziellen Ge-
sichtspunkten umgesetzt werden können müssen.

Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-West-
falen hat hierzu in der Vergangenheit unter anderem eine
Förderrichtlinie aufgelegt. Auf der Grundlage dieser Förder-
richtlinie wurden insbesondere wasserbauliche Maßnah-
men an Gewässern zur Verbesserung der Gewässerstruktur
grundsätzlich bis zu 80 % je durch Landesmittel gefördert.
Wir sehen die Stetigkeit sowie Verlässlichkeit dieser Förde-
rung als notwendig an, weil nur auf dieser Grundlage Maß-
nahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur wie etwa
die Renaturierung von begradigten Fließgewässern durch-
geführt werden können. In diesem Zusammenhang ist die

angespannte Haushaltslage des Landes NRW durch die im
März 2011 ergangene Entscheidung des Verfassungsgerichts-
hofes NRW zum Nachtragshaushalt 2010 hinlänglich be-
kannt.

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das Wasserent-
nahme-Entgelt für reguläre Wasserentnahmen nach § 2 Abs.
2 des Gesetzentwurfes auf 5 Cent pro Kubikmeter angeho-
ben werden. Dieses ist im Vergleich zur jetzigen Regelung
in § 2 Abs. 2 des geltenden Wasserentnahmeentgeltgesetzes
eine Anhebung bezogen auf den 01.01.2011 von 1,4 Cent pro
Kubikmeter. Diese Anhebung um 1,4 Cent pro Kubikmeter
wird zwangsläufig dazu führen, dass die Wassergebühren
bzw. Wasserentgelte im Rahmen der öffentlichen (kommu-
nalen) Trinkwasserversorgung für die Bürgerinnen und Bür-
ger sowie für die Industrie- und Gewerbebetriebe ansteigen
werden. Diese durch die Gesetzesänderung bewirkte Erhö-
hung der Wassergebühr bzw. Wasserentgelte wird daher
einzig und allein dem Land Nordrhein-Westfalen und nicht
den Städte und Gemeinden als Trinkwasserversorger anzu-
lasten sein“.

Az.: II/2 20-00 qu/qu Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

340 Auslobung des NRW-Bodenschutzpreises 2011

Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-West-
falen und der Altlastensanierungs- und Aufbereitungsver-
band Nordrhein-Westfalen (AAV) loben im Rahmen der „Al-
lianz für die Fläche“ in diesem Jahr zum zweiten Mal nach
2009 den Bodenschutzpreis NRW aus. Der Preis wird am
08.11.2011 durch den Staatssekretär im NRW-Umweltminis-
terium, Udo Paschedag, und den AAV-Verbandsvorsitzenden,
Dr. Jochen Rudolph, in Duisburg verliehen.

Zum Hintergrund

Nach wie vor schreitet der Flächenverbrauch nahezu un-
vermindert voran. Dabei hat der Verbrauch von Flächen ne-
ben ökologischen und ökonomischen Folgen auch Konse-
quenzen für Biotope und den Verlust der natürlichen Funk-
tionen von Böden. Dazu zählen z. B. die Zerschneidung von
Landschaften und Landschaftsbildern. In Nordrhein-West-
falen gibt es nur noch drei unzerschnittene Landschafts-
räume, die größer als 100 km² sind.

Ziel des Landes NRW ist daher eine wirksame und nachhal-
tige Senkung des Flächenverbrauchs von derzeit durch-
schnittlich 15 auf fünf Hektar. Langfristig verfolgen wir das
Ziel des Netto-Null-Flächenverbrauchs. Dabei ist das Flä-
chenrecycling zur Wiedernutzung von Altlasten-Brachflä-
chen ein wichtiger Beitrag zur Erreichung dieses Ziels. Alt-
lasten bedeuten bei Bau- und Investitionsvorhaben noch
immer wegen erwarteter unkalkulierbarer Risiken ein gro-
ßes Hemmnis, das den Verbrauch unberührter Freiflächen
oft wirtschaftlicher erscheinen lässt und weniger zeitauf-
wändig ist.

Mit dem Bodenschutzpreis sollen Impulse zur Standortver-
besserung und Innenentwicklung gesetzt werden. Wesent-
liche Ziele dieses Wettbewerbs sind die Unterstützung der
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Wiedernutzung aufgelassener Industrie-, Gewerbe- und Mi-
litärstandorte sowie die Stärkung des öffentlichen Bewusst-
seins zur Reduzierung des Flächenverbrauchs.

Mit dem Bodenschutzpreis sollen im Jahr 2011 zusätzlich
auch Ansätze ausgezeichnet werden, die in besonderer
Weise die Belange von Biotop- und Artenschutz sowie Bo-
denschutz und Altlastensanierung miteinander verbinden.
Zwischen beiden Anliegen bestehen häufig große Synergien,
da Böden und Biotope ein sehr enges Funktionsgefüge bil-
den.

Teilnehmer

Der Landeswettbewerb richtet sich an alle Akteure aus dem
öffentlichen oder privaten Sektor, an Kooperationen, Ar-
beitsgemeinschaften, Partnerschaften, wie z. B. Ingenieur-
und Planungsbüros, Architekten, Landschaftsarchitekten,
Projektentwickler, Stadtplaner, Grundstückseigentümer, Sa-
nierungsunternehmen, Bauträger, Baufirmen sowie Ge-
meinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und kommu-
nale Arbeitsgemeinschaften. Eingereicht werden können
Projekte, die auf vorgenutzten Flächen in Nordrhein-West-
falen im Zeitraum von 2005 bis 2010 realisiert wurden und
eine Folgenutzung erkennen lassen. Die Teilnahmeunterla-
gen sind auf den Internetseiten www.umwelt.nrw.de und
www.aav-nrw.de zu finden.

Az.: II Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

341 StGB NRW-Umweltausschuss zum 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Der Umweltausschuss des StGB NRW hat in seiner Sitzung
am 23.5.2011 einstimmig folgenden Beschluss gefasst: „Der
Ausschuss fordert die Bundesregierung, den Bundestag, den
Bundesrat und die Landesregierung auf, die heutige Regelung
im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu den gewerbli-
chen Abfallsammlungen (§ 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Kreislaufwirt-
schaft- und Abfallgesetz) unverändert beizubehalten und
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.06.2009
(Az.: 7 C 16.08 – NVwZ 2009, S. 1292ff.) in vollem Umfang zu
berücksichtigen. Anderenfalls besteht die begründete Gefahr,
dass die Abfallgebühren massiv ansteigen werden. Eine Wert-
stofftonne kann nur unter der Verantwortung der öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger, d. h. unter der Verantwortung
der Städte, Gemeinden und Kreise eingeführt werden, weil
nur auf dieser Grundlage eine vom Verwertungspreis unab-
hängige dauerhafte Verwertung in gesicherten Finanzie-
rungsstrukturen gewährleitet werden kann“.

Hintergrund des einstimmigen Beschlusses ist der von der
Bundesregierung am 30.3.2011 beschlossene Gesetzentwurf
zur Anpassung des KrW-/AbfG an die EU-Abfallrahmenricht-
linie 2008/98/EG. Aus der Sicht der Städte, Gemeinden und
Landkreise als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger sowie
ihrer Bürgerinnen und Bürger beinhaltet der Gesetzentwurf
zwei Themenkomplexe, die in besonderer Weise betrachtet
werden müssen.

1. Abfallüberlassungspflichten und gewerbliche Abfallsamm-
lungen

Es genügt nicht, im Gesetzentwurf Abfallüberlassungs-
pflichten für private Haushaltungen zu regeln (§ 17 Abs. 1
Satz 1 KrWG-Entwurf) und diese im Nachgang durch die Zu-
lassung von flächendeckenden gewerblichen Sammlungen
auszuhebeln (§§ 17 Abs. 3, 18 KrWG-Entwurf). Der beschlos-
sene Gesetzentwurf gefährdet damit in massiver Weise die
Stabilität der Abfallgebühren für die Bürgerinnen und Bür-
ger. Denn fallen Einnahmen bzw. Erlöse aus der Verwertung
von Abfällen bei den Städten, Gemeinden und Landkreisen
weg, so können diese nicht mehr dafür eingesetzt werden,
einen Teil der Gesamtkosten der umweltverträglichen Ab-
fallentsorgung zu decken und den Gebührendarf dadurch
zu senken. Nach dem kommunalabgabenrechtlichen Kos-
tendeckungsprinzip müssen dann vielmehr alle Kosten der
Abfallentsorgung an die Bürgerinnen und Bürger weiterge-
geben werden, was zwangsläufig einen Anstieg der Abfall-
gebühren zur Folge hat. Dennoch soll es nach dem Gesetz-
entwurf privaten gewerblichen Sammlern zukünftig mög-
lich sein, verwertbare Abfälle aus privaten Haushalten auf
vertraglicher Grundlage in dauerhaft festen Strukturen zu
entsorgen (Definition der gewerblichen Sammlung in § 3
Nr. 18 KrWG-Entwurf). Damit wird das zugunsten der Städte
und Gemeinden ergangene Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 18.6.2009 (Az.: 7 C 16.08 – NVwZ 2009, S.
1292ff.) komplett auf den Kopf gestellt und ausgehebelt.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte am 18.6.2009 (Az.: 7
C 16.08) in beeindruckender Klarheit entschieden, dass die
öffentliche (kommunale) Abfallentsorgung durch parallele
private Entsorgungsstrukturen nicht gefährdet oder aus-
gehöhlt werden darf. Deshalb seien gewerbliche Abfall-
sammlungen gelegentlich möglich, jedoch nicht in dauer-
haft festen Strukturen in Konkurrenz zur kommunalen Ab-
fallentsorgung.

Auch die von der Bundesregierung vorgeschobenen euro-
parechtlichen Gründe für die Ausweitung der gewerblichen
Sammlungen überzeugen nicht, denn bereits das Bundes-
verwaltungsgericht hatte sich in seinem Urteil vom
18.6.2009 (Az.: 7 C 16.08) mit den europarechtlichen Frage-
stellungen auseinandergesetzt und die heute bereits in §
13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
getroffene Regelung zu den gewerblichen Sammlungen für
europarechtskonform erachtet. Insbesondere wird die eu-
ropäische Warenverkehrsfreiheit im Rahmen einer geord-
neten, kommunalen Erfassung von verwertbaren Abfällen
in vollem Umfang gewährleistet. Schließlich werden die er-
fassten Abfälle durch die Städte, Gemeinden und Landkreise
dem „Verwertungsmarkt“ zugeführt. Weshalb deshalb
Wohnstraßen zukünftig zu „Wettkampfarenen“ für gewerb-
liche Sammler mit allen nachteiligen Folgen für die Wohn-
qualität und die Verkehrssicherheit umgestaltet werden
sollen, erschließt sich nicht. Das im Gesetzentwurf vorge-
sehene bürokratische Anzeigeverfahren (§ 18 KrWG-Ent-
wurf) hilft ebenfalls nicht, diese Verwerfungen abstellen zu
können. Dieses gilt umso mehr, als das Anzeigeverfahren
dann leerläuft, wenn gewerbliche Sammlungen – wie be-
reits heute oftmals zu beobachten - ohne Anzeige schlicht-
weg durchgeführt werden. Vor allem aber fehlt eine Rege-
lung, wie mit zahlreichen kleinteiligen gewerbliche Samm-
lungen umgegangen werden soll, die in der Summe nach
und nach dazu führen, dass das gesamte Zuständigkeits-
gebiet des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers kom-
plett abgedeckt wird (Beispiel: 10 gewerbliche Sammlungen
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werden jeweils mit Zugriff auf jeweils 10 % der verwertbaren
Abfälle = 100 % im Laufe der Zeit durchgeführt). Dieses
zeigt, dass die vorgesehene Regelung in §§ 17 Abs. 3, 18
KrWG-Entwurf an der Praxis vorbeigeht und nicht vollzugs-
fähig ist.

2. Wertstofftonne

Die geplante Wertstofftonne (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 KrWG-Entwurf)
muss in der Verantwortung der Städte, Gemeinden und
Landkreise stehen. Nur auf dieser Grundlage können bei
sinkenden Verwertungserlösen dauerhaft und in verlässli-
chen Finanzstrukturen Verwertungswege beständig be-
schritten werden. Es bedarf keines übergeordneten System-
betreibers, sondern die Stadt, Gemeinde oder der Landkreis
erfassen die verwertbaren Abfälle mit einem eigenen Fuhr-
park oder durch die Einschaltung eines privaten Entsor-
gungsunternehmens als technischen Erfüllungsgehilfen
und die sich daran anschließende Verwertung erfolgt ge-
meinsam mit der privaten Entsorgungswirtschaft in für alle
Beteiligten verlässlichen gebührenfinanzierten Finanzie-
rungsstrukturen. Nach dem zurzeit laufenden Planspiel
beim Umweltbundesamt, das im Juni 2011 abgeschlossen
werden soll, ist bislang vorgegeben, dass in einer Wertstoff-
tonne nur sog. stoffgleiche Nichtverpackungen aus Metall
und Kunststoff erfasst werden sollen. Nicht über die Wert-
stofftonne erfasst werden sollen: Batterien, Elektrogeräte,
Gummi, Holz, Glas, Papier/Pappe/Karton und Textilien. Au-
ßerdem könnten auch gebrauchte Einweg-Verkaufsverpa-
ckungen nach der Verpackungs-Verordnung in einer öffent-
lich-rechtlichen Wertstofftonne mit erfasst werden. Gemeint
sind dabei die Einwegverpackungen aus Kunststoff, Metall,
Verbundstoffen, die heute in der gelben Tonne/dem gelben
Sack erfasst werden. Eine Finanzierung über ein „Lizenz-
Entgeltsystem“ – vergleichbar der Verpackungs-Verordnung
- bezogen auf die Hersteller/Vertreiber von stoffgleichen
Nichtverpackungen aus Metall und Kunststoff wird sich bei
der Vielzahl der Produkte (z.B. Kunststoff-Wurstschale, Mi-
xer-Rührschüssel, Wischeimer) nicht tragfähig verwirklichen
lassen (Stichwort: Trittbrettfahrerei). Es wäre außerdem wie-
der einmal ein typisch deutsches System, welches viel zu
kompliziert ist. Die Niederlande und Frankreich zeigen hier
bei den Einweg-Verpackungen wie es deutlich einfacher ge-
hen kann. Schlussendlich kommt es insbesondere im Hin-
blick auf eine ordnungsgemäße Verwertung darauf an, dass
in der Wertstofftonne keine Abfälle erfasst werden, die z.B.
aufgrund ihrer Alters und/oder ihrer Materialbeschaffenheit
einer Verwertung nicht mehr zugänglich sind und deshalb
von vornherein in die Beseitigungsschiene gehören. Kreis-
laufwirtschaft heißt nicht Abfälle getrennt zu erfassen, dann
im Kreis umher zu fahren und schließlich den gleichen Ent-
sorgungsweg einzuschlagen, den auch der Inhalt der Rest-
mülltonne genommen hätte. Eine solche Wertstofftonne
würde wohl kaum die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bür-
ger finden.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
hat auf Initiative des StGB NRW bereits im Februar 2011 den
Umweltminister, den Innenminister und den Justizminister
des Landes Nordrhein-Westfalen angeschrieben und darum
gebeten, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass das
Kreislaufwirtschaftsgesetz in dieser Art und Weise nicht
verabschiedet wird . Der Umweltminister, Herr Remmel, hat

mit Schreiben vom 25.3.2011 und der Innenminister, Herr Jä-
ger, hat mit Schreiben vom 18.4.2011 zugesagt, sich im Bun-
desratsverfahren für eine Änderung des Gesetzentwurfes
zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes einzusetzen.

Az.: II/2 31-02 qu/qu Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

342 Bundesrat für kommunale Position beim 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

In seiner 883. Sitzung am 27.05.2011 hat der Bundesrat eine
Stellungnahme zum Kabinettsentwurf eines Gesetzes zur
Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts
(30.3.2011) beschlossen. Der Bundesrat folgt in zentralen
Punkten der  Kritik der kommunalen Spitzenverbände, was
mit Nachdruck zu begrüßen ist.  Abgelehnt wird durch den
Bundesrat insbesondere der Vorschlag der Bundesregierung,
gewerbliche Abfallsammlungen bei Privathaushalten nach
Art eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers grund-
sätzlich in dauerhaft festen Konkurrenzstrukturen zu erlau-
ben. Die entsprechende Begründung des Bundesrates wird
nachfolgend wiedergegeben:

„Nach der Vorlage soll einer gewerblichen Sammlung von
Abfällen künftig nicht mehr entgegenstehen, dass die
Durchführung der Sammeltätigkeit auf Grundlage vertrag-
licher Bindungen zwischen dem Sammler und der privaten
Haushaltung in dauerhaften Strukturen erfolgt. Dies steht
jedoch im Widerspruch zu der vorgesehenen Regelung in §
17. Ausweislich der Begründung zu dieser Vorschrift soll die
Reichweite der Überlassungspflichten gegenüber der bis-
herigen Rechtslage nicht verändert werden. Zur bisherigen
Rechtslage hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner Ent-
scheidung vom 18.06.2009 (7 C 16/08) festgestellt, dass eine
Einbeziehung Dritter bei der Verwertung von Haushaltsab-
fällen einschließlich getrennt bereitgestellter verwertbarer
Fraktionen nicht in Betracht kommt, da die Erzeuger oder
Besitzer von Abfällen aus privaten Haushaltungen gerade
nicht zur Verwertung und Beseitigung verpflichtet sind (vgl.
Rn. 22 des Entscheidungsumdrucks).

Eine vertragliche Bindung zwischen gewerblichem Sammler
und privater Haushaltung würde jedoch, auch wenn die
Initiative formal von Seiten des Sammlers erfolgt, im Er-
gebnis eine Drittbeauftragung durch den privaten Haushalt
in anderem Gewand darstellen. Da darüber hinaus selbst
eine gewerbliche Sammlung energetisch verwertbarer Ab-
fälle nicht grundsätzlich ausgeschlossen wäre, birgt die
vorgesehene Regelung im Entwurf der Bundesregierung
die Gefahr, dass die Überlassungspflichten an die öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger nahezu vollständig aus-
gehöhlt werden könnten. Das geltende Recht in der Ausle-
gung des Begriffs der gewerblichen Sammlung durch das
Bundesverwaltungsgericht ist auch – bezogen auf den be-
sonderen Kontext der Überlassungspflichten – europa-
rechtskonform.

Das Europarecht räumt den Mitgliedstaaten ausdrücklich
eigene Spielräume für die regionale und lokale Selbstver-
waltung ein (Artikel 4 Absatz 2 des Vertrags über die Euro-
päische Union – EUV). Außerdem verpflichtet der Vertrag
über die Arbeitsweise der Europäischen Union dazu, dass
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die Europäische Union und die Mitgliedstaaten für Aufga-
ben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse die Grund-
sätze und Bedingungen, vor allem wirtschaftlicher oder fi-
nanzieller Art, so gestalten, dass deren Funktionsfähigkeit
gewährleistet ist (Artikel 14 AEUV, ex-Artikel 16 EGV). Neu-
erdings ist hier sogar die Europäische Union zum Handeln
verpflichtet (Artikel 14 Satz 2 AEUV – seit 01.12.2009); es
wird in Bezug auf diese Anerkennung der Daseinsvorsorge
auch von einem "Vertragsstrukturgrundsatz und Unions-
strukturprinzip" gesprochen (Knauff, EuR 2010, S. 725 ff).

Diese Anforderungen bedeuten, dass auf mitgliedstaatlicher
Ebene die Instrumente der öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger mit ihrem besonderen Aufgabenprofil nicht
unverhältnismäßig geschwächt werden dürfen. Auch das
Protokoll Nummer 26 zum Lissabon-Vertrag über die Dienste
von allgemeinem Interesse erkennt eine Verantwortung der
Mitgliedstaaten bei Daseinsvorsorgeleistungen an und
nennt dabei auch die Qualität, Bezahlbarkeit und den uni-
versellen Zugang der Nutzerrechte (Artikel 1 letzter Spie-
gelstrich). Die EU-Grundrechte-Charta erkennt seit
01.12.2009 ebenfalls den Zugang zu Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse an (Artikel 6 EUV
i.V.m. Artikel 36 GRC).

Wegen dieser grundsätzlichen Vorgaben müssen auch die
Sonderregeln des europäischen Rechts zur Warenverkehrs-
verkehrsfreiheit (Artikel 28 ff./34, 36 Vertrag über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union – AEUV) und die spe-
ziellen Wettbewerbsregeln (Artikel 101 ff./106 AEUV) im
Lichte des besonderen Stellenwerts der Dienste von allge-
meinem wirtschaftlichen Interesse ausgelegt werden.

Aber auch durch die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs wurde den Mitgliedstaaten ein weiter Gestal-
tungsspielraum im Sinne einer Vertretbarkeitskontrolle ein-
geräumt, was die Rechtfertigung von Dienstleistungsmo-
nopolen nach Artikel 106 Absatz 2 AEUV angeht ( jüngst,
EuGH, Urteil vom 06.10.2009 – T-8/06). Beim Bereich der
Hausmüllentsorgung als Dienstleistung von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse ist anerkannt, dass diese durch-
aus auch durch öffentliche Einrichtungen wahrgenommen
werden darf (EuGH, Urteil vom 10.11.1998 – C-360/96 Arn-
heim). Um die Erfüllung dieser – im Gemeinwohl liegenden
– Aufgaben zu wirtschaftlich annehmbaren Bedingungen
zu ermöglichen, können Beschränkungen des Wettbewerbs
auch im Bereich wirtschaftlich einträglicher Gebiete zulässig
sein (EuGH, Urteil v. 19.05.1993 –
C-320/91 – Corbeau). Auch das Argument, bei "höherwerti-
gen" konkurrierenden Angeboten anderer Anbieter müsse
Wettbewerb erlaubt werden (EuGH, v. 27.04.1994 – C-393/92
– Almelo), kann nicht verfangen, da die Angebote der ge-
werblichen Sammler generell nicht im allgemeinen wirt-
schaftlichen Interesse liegen, denn sie sind nur zeitlich und
räumlich begrenzt und die Privaten übernehmen auch nicht
die sonstigen Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgers (Entsorgungsplanung, Entsorgungssicherheit,
Abfallberatung etc.); insofern ist das Angebot des öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgers in jedem Fall als höher-
wertiger zu betrachten.“

Die Bundesrats-Drucksache 216/11(B) steht unter www.bun-
desrat.de (Suche nach Stichwort „KrWG“) zum Download

bereit. Die Geschäftsstelle wird über den weiteren Fortgang
berichten.

Az.: II/2 31-02 qu/qu Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

343 Presseerklärung auf Bundesebene zum 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

In einer gemeinsamen Presseerklärung vom 27. Mai 2011 ha-
ben die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenver-
bände (Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag, Deut-
scher Städte- und Gemeindebund) und der VKU  (Verband
kommunaler Unternehmen) das kommunalfreundliche Vo-
tum des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung zur Änderung des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetzes begrüßt. Die Presseerklärung hat unter der Über-
schrift „ Kommunen und VKU begrüßen kommunalfreundli-
ches Votum des Bundesrates - Bund muss Pläne zur Novelle
des Abfallrechts korrigieren: Kommunale Verantwortung stär-
ken - Gebührenanstieg verhindern“ folgenden Wortlaut:

„Die kommunalen Spitzenverbände und der Verband kom-
munaler Unternehmen (VKU) begrüßen das heutige Votum
des Bundesrates zur Novelle des Abfallrechts, die Verant-
wortung der Kommunen für die Hausmüllentsorgung nicht
zu schwächen.

„Der Bundestag sollte dem Bundesrat folgen, die Pläne der
Bundesregierung zur Reform des Abfallrechts korrigieren
und die kommunale Verantwortung für die Hausmüllent-
sorgung sicherstellen. Wird im Abfallrecht die Möglichkeit
geschaffen, dass sich private Unternehmen die lukrativsten
Geschäfte herauspicken können, sind drastische Gebühren-
erhöhungen für die privaten Haushalte die Folge.“

Das betonten heute die Präsidenten des Deutschen Städt-
etages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes, Oberbürgermeister Christian
Ude (München), Landrat Hans Jörg Duppré (Südwestpfalz),
Bürgermeister Roland Schäfer (Bergkamen) sowie der Prä-
sident des VKU, Oberbürgermeister Stephan Weil (Hanno-
ver).

Bei ihrer Forderung gehe es den Kommunen nicht um Ein-
nahmen zugunsten der kommunalen Haushalte. Jeder Euro,
den eine Kommune mit werthaltigem Haushaltsabfall wie
Altpapier verdient, komme aufgrund gebührenrechtlicher
Vorgaben den Gebührenzahlern zugute: „Die Bürger, die
Wertstoffe getrennt sammeln und bereitstellen, erwarten
zu Recht, dass sie in den Genuss der damit erzielten Gewinne
kommen. Durch die Zulassung gewerblicher

Sammlungen würden hingegen abfallwirtschaftliche Ge-
winne privatisiert und zugleich Verlustgeschäfte kommu-
nalisiert.“

Die Kommunen und ihre Unternehmen wenden sich ent-
schieden gegen die im Gesetzentwurf vorgesehene Mög-
lichkeit privater Unternehmen, sogenannte gewerbliche
Sammlungen durchzuführen, also die im Hausmüll enthal-
tenen Wertstoffe abzuschöpfen. Die Verbände stützen ihre
Kritik auf ein Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsge-
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richts vom 18. Juni 2009 (Az: 7 C 16.08). Im Streit um die Zu-
lässigkeit einer kommerziellen Altpapiersammlung hatte
das Gericht höchstinstanzlich die Entsorgungsverantwor-
tung für den Hausmüll einschließlich der darin enthaltenen
Wertstoffe den Kommunen zugewiesen. Der Gesetzentwurf
der Bundesregierung sieht vor, diese Rechtslage grundle-
gend zu ändern. Dadurch sehen die Kommunen ihre Ent-
sorgungshoheit und ihren Zugriff auf Wertstoffe wie Alt-
papier in Gefahr. „Der vorliegende Gesetzentwurf erlaubt
Privatunternehmen das Rosinenpicken und degradiert die
Kommunen zu Lückenbüßern für kostenträchtige Entsor-
gungsaufgaben“, erklärten die Präsidenten der kommuna-
len Spitzenverbände und des VKU.

Die Kommunen begrüßen die Festlegung ehrgeiziger Re-
cyclingquoten für Wertstoffe, lehnen aber bundesrechtliche
Vorgaben zur Ausgestaltung ihrer Sammelsysteme ab. Auch
der europäische Gesetzgeber hat auf Vorgaben zur Ausge-
staltung der Sammelsysteme in der Abfallrahmenrichtlinie
verzichtet. Mittel und Wege zu bestimmen, die über Quoten
festgelegten Ziele zu erreichen, müssten auch weiterhin
den Kommunen unter Berücksichtigung der lokalen Bedürf-
nisse überlassen bleiben. Die Bezeichnung des Systems als
„Wertstofftonne“ im Gesetz greife daher zu kurz.

Auch EU-rechtlich ist eine Stärkung der kommunalen Ver-
antwortung zulässig: „Der Lissabon-Vertrag lässt es ohne
Weiteres zu, die Hausmüllentsorgung umfassend den Kom-
munen zuzuweisen. Indem sich die Bundesregierung auf
vermeintliche europarechtliche Pflichten beruft, versucht
sie sich der ordnungspolitischen Diskussion um die kom-
munale Zuständigkeit für die Hausmüllentsorgung zu ent-
ziehen“, so die Präsidenten.“

Az.: II/2 31-02 qu-qu Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

344 Kommunale Spitzenverbände zu 
unkonventionellen Erdgasvorkommen

Der Landtag hat am 31.5.2011 eine öffentliche Anhörung des
Ausschusses für Wirtschaft, Mittelstand und Energie zum
Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache 15/1190, zum
Thema: „Unkonventionelle Erdgasvorkommen: Grundwasser
schützen – Sorgen der Bürger ernst nehmen – Bergrecht
ändern“ durchgeführt.  

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
hat  zu dieser Anhörung  mit Datum vom 16.5.2011 gegen-
über dem Landtag zur  Frage der Erschließung von unkon-
ventionellen Erdgasvorkommen (sog. Fracing) folgende Stel-
lungnahme abgegeben:

„Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Uhlenberg,

wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. In
der Sache nehmen wir wie folgt Stellung: In den vergangenen
Monaten sind auch die kommunalen Spitzenverbände durch
ihre Mitglieder auf das so genannte Fracking aufmerksam
gemacht worden. Auslöser hierfür waren Berichte in der
Presse und den Medien, wonach z. B. im Bundesland Nieder-
sachsen durch die Anwendung der Methode eine Verschmut-
zung des Grundwassers festgestellt worden sein soll.

Vor diesem Hintergrund weisen die kommunalen Spitzen-
verbände darauf hin, dass den Städten und Gemeinden unter
anderem die Aufgabe der „öffentlichen Trinkwasserversor-
gung“ obliegt.  Insoweit besteht ein nachhaltiges Interesse
daran, dass durch die Erschließung von unkonventionellen
Erdgasvorkommen das Grundwasser nicht verschmutzt wird,
weil dieses die Grundlage für die öffentliche Trinkwasser-
versorgung darstellt. Insbesondere deshalb gibt es in
Deutschland Wasserschutzgebiete, die in erster Linie dem
Schutz der Trinkwasserversorgung dienen. Aber auch außer-
halb von Wasserschutzgebieten ist jedwede Verschlechte-
rung des Grundwasserzustandes zu verhindern, zumal dieses
auch durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie vorgegeben wird.
Der Bund hat insoweit eine Grundwasser-Verordnung erlas-
sen, die am 18.11.2010 in Kraft getreten ist.

In Anbetracht dessen sehen wir es als unerlässlich und un-
verzichtbar an, dass zeitlich vor der Förderung von unkon-
ventionellen Erdgasvorkommen, aber auch im Vorfeld bei
so genannten Probebohrungen, eine Verschmutzung des
Grundwassers definitiv ausgeschlossen werden kann.

Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die Folgewir-
kungen der PFT-Problematik, die im Jahr 2006 im Sauerland
aufgetreten ist und bis heute Auswirkungen auf die Trink-
wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung nach sich
zieht. Auch deshalb muss selbst bei Probebohrungen eine
Gefährdung des Grundwassers definitiv ausgeschlossen
werden können.

Eine Besonderheit der bergrechtlichen Verfahrensvorschrif-
ten ist zudem, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung
nur für die „Gewinnung von Erdgas“ vorgeschrieben ist und
auch dies nur, wenn ein Fördervolumen von täglich mehr
als 500.000 m³ geplant ist. Damit dürften typische Erkun-
dungsvorbereitungsmaßnahmen im Bereich des Fracing re-
gelmäßig nicht von der Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung erfasst sein. Die Fördervolu-
mina sind aber unter Berücksichtigung der besonderen Ri-
siken des Fracing nicht entscheidend, vielmehr kommt es
auf die konkreten Gefährdungspotentiale für die betreffen-
den Umweltmedien, insbesondere das Grundwasser, an. Es
ist daher die Forderung aufzustellen, generell für alle
Schritte im Rahmen der Erschließung „unkonventioneller
Erdgasvorkommen“ einschließlich Probebohrung und Fra-
cing eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorzuschreiben
und die Genehmigung von der Vereinbarkeit mit den Be-
langen der Umwelt abhängig zu machen. Hierfür sollte sich
das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere über den Bun-
desrat, einsetzen.

Zudem muss auch die Beteiligung der Öffentlichkeit, der be-
troffenen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und insbe-
sondere der Kommunen verbessert werden, die gegenwärtig
in bergrechtlichen Verfahren nicht oder nur eingeschränkt
vorgesehen ist. Die bisher durch die Bezirksregierung Arns-
berg auf freiwilliger Basis durchgeführten Informationster-
mine reichen aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände nicht aus, die Interessen der Bür-
ger und Kommunen ausreichend zu berücksichtigen.

Schließlich sollte auch darauf hingewirkt werden, dass die
von dem Abbau und den Vorbereitungsmaßnahmen zum
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Abbau „unkonventioneller Erdgasvorkommen“ betroffenen
Kommunen im Rahmen sämtlicher bergrechtlicher Erlaub-
nisverfahren (zur Aufsuchung, ggf. zur späteren Gewinnung
oder Aufbereitung) umfassend beteiligt werden; hierzu
sollte auf gesetzlicher Ebene eine Klarstellung geschaffen
werden.

Außerdem muss auch sichergestellt sein, dass keine nach-
teiligen Folgewirkungen für die Grundstücksnutzung ins-
besondere im bauplanungsrechtlichen Außenbereich (§ 35
BauGB) entstehen. Hierzu gehört auch, dass eine Beein-
trächtigung der landwirtschaftlichen Nutzung von Grund-
stücken nicht entsteht und ebenso jedwede Gefährdung
im Rahmen der Produktion von Nahrungsmitteln im Inte-
resse des Verbraucher- und Gesundheitsschutzes ausge-
schlossen ist. Schlussendlich muss auch eine Beeinträchti-
gung von Wohngebieten und sonstigen Baugebieten aus-
geschlossen werden können.

Insgesamt sind daher die Landesregierung und der Landtag
aufgefordert, die in diesem Zusammenhang stehenden Fra-
gestellungen sorgfältig abzuklären, damit Grundwasser-
Verschmutzungen sowie sonstige Beeinträchtigungen von
Grundstücksnutzungen zweifelsfrei ausgeschlossen werden
können."

Az.: II/2 20-00 qu/qu Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

Buchbesprechungen

Praxis der Kommunal-Verwaltung

Landesausgabe Nordrhein-Westfalen, Ratgeber für die tägliche
Arbeit aller Kommunalpolitiker und der Bediensteten in Ge-
meinden, Städten und Landkreisen; (Loseblattsammlung incl. 3
Online-Zugänge, auch auf CD-ROM erhältlich). KOMMUNAL-
UND SCHUL-VERLAG, 65026 Wiesbaden, Postfach 3629, Telefon
(0611) 88086-10 Telefax (0611) 88086 77; www.kommunalpra-
xis.de; E-Mail: info@kommunalpraxis.de. Die vorliegende (nicht
einzeln erhältliche) Lieferung enthält:

433. Nachlieferung April, Mai 2011, 63,70 Euro

C 20 a - Die Zusatzversorgung im kommunalen Bereich. Von
Susanne Bilz, Leiterin der Abteilung Bezüge beim Kommu-
nalen Versorgungsverband Sachsen. Diese Überarbeitung be-
inhaltet die Überarbeitung einzelner Abschnitte aufgrund
der Änderung einschlägiger Tarifverträge wie der Altersvor-
sorge-Tarifvertrag-Kommunal. Bearbeitet wurden insbeson-
dere die Abschnitte Ausnahmen von der Versicherungspflicht
(4.2), Anerkennung von Versicherungszeiten (6.), Leistungen
aus der Zusatzversorgung (7.) sowie Transfer der Ansprüche
und Anwartschaften aus dem Gesamtversorgungssystem
(10.).

G 11 NW - Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen. Von
Ass. iur. Dimitrij Davydov M.A., LVR-Amt für Denkmalpflege
im Rheinland Pulheim, Prof. Dr. Ernst-Rainer Hönes, Ministe-
rialrat a. D. Mainz, Dr. Dieter J. Martin, Ltd. Akademischer Di-
rektor i.R., vormals Management und Recht der Denkmal-
pflege, Universität Bamberg, Dr. Birgitta Ringbeck, Ministeri-

alrätin, Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen Düsseldorf. Die Überarbeitung beinhaltet
einige wichtige Neuerungen aus dem Bereich des Denkmal-
rechts. Berücksichtigt wurde, dass die Verordnung über die
Sachverständigen zu den beweglichen Bodendenkmälern
nachgebessert und ihre Geltungsdauer bis 2012 verlängert
wurde. Aufzunehmen waren aber auch wichtige Entschei-
dungen insbesondere des BVerfG und des BVerwG. Fortent-
wickelt wurden damit wichtige Grundsätze zur Prüfung der
Zumutbarkeit. Entscheidend war der Beschluss des BVerwG
zur laufenden Erhaltungspflicht. Bestätigt hat das Gericht
eine Entscheidung des OVG NW zu § 31.

434. Nachlieferung Mai 2011, 63,70 Euro

B 1 NW - Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NRW). Von Ministerialdirigent a. D. Friedrich Wilhelm
Held, Ltd. Ministerialrat a. D. Ernst Becker, Beigeordneter Dr.
Heinrich Decker, Referent beim Landkreistag Nordrhein-West-
falen Dr. Markus Faber, Rechtsanwalt und Oberstadtdirektor
a. D. Roland Kirchhof, Beigeordneter und Stadtkämmerer Lars
Martin Klieve, Beigeordneter Dr. Franz Krämer, Ministerialrat
a. D. Detlev Plückhahn, Stellvertreter des Präsidenten der Ge-
meindeprüfungsanstalt NRW a. D. Jörg Sennewald, Rechts-
anwalt, Oberkreisdirektor und Landrat a.D. Dr. Rudolf Wans-
leben und Ministerialdirigent Johannes Winkel. Mit dieser
Lieferung wird die Kommentierung der GO auf den aktuellen
Stand gebracht. Die Erläuterungen zu den §§ 46, 47, 50, 52
und 58 GO wurden erstmals von Dr. Markus Faber, Referent
beim Landkreistag Nordrhein-Westfalen, überarbeitet.

B 2 NW - Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(KrO NRW). Von Rechtsanwalt und Oberstadtdirektor a. D. Dr.
Roland Kirchhof, Rechtsanwalt, Oberkreisdirektor und Landrat
a. D. Dr. Rudolf Wansleben, Ltd. Ministerialrat a. D. Ernst Becker,
Ministerialrat a. D. Detlev Plückhahn, Beigeordneter und
Stadtkämmerer Lars Martin Klieve, Ministerialdirigent Johan-
nes Winkel, Referent beim Landkreistag Nordrhein-Westfalen
Dr. Markus Faber und Erstem Beigeordneten beim Landkreis-
tag Nordrhein-Westfalen Dr. Marco Kuhn. Die Erläuterungen
der KrO wurden unter Berücksichtigung zwischenzeitlicher
Rechtsänderungen und Gerichtsentscheidungen aktualisiert.
Neu in die Kommentierung eingestiegen sind Dr. Markus Fa-
ber (Überarbeitung der §§ 31, 32, 35, 37, 41 KrO) und Dr. Marco
Kuhn (Aktualisierung der §§ 42 bis 47 KrO).

L 11 - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetz - WHG). Von Rechtsanwältin Susanne Rachel Well-
mann, Hauptreferent für Umweltrecht beim StGB NRW und
Geschäftsführer der Kommunal- und Abwasserberatung
NRW GmbH Dr. jur. Peter Queitsch und Rechtsanwalt Klaus-
D. Fröhlich. Nachdem die langjährigen Bemühungen um ein
Umweltgesetzbuch des Bundes Ende 2008 gescheitert waren,
hat der Deutsche Bundestag im Juni 2009 das Gesetz zur
Neuregelung des Wasserhaushaltsrechts beschlossen. Das
neue WHG ist mit Wirkung zum 1.3.2010 in Kraft getreten.
Nach der Änderung der Gesetzgebungskompetenzen im
Grundgesetz unterliegt nunmehr das Wasserhaushaltsrecht
der konkurrierenden Gesetzgebung. Die Länder haben im
Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung das Recht, ei-
gene Vorschriften zu erlassen, solange und soweit der Bund
keine Regeln gesetzt hat. Infolge dieser maßgeblichen Än-
derung der Gesetzgebungsgrundlagen sind im neuen Was-
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serhaushaltsgesetz Vorschriften enthalten, die bislang aus-
schließlich auf Länderebene in den Landeswassergesetzen
enthalten waren. Die neue Kommentierung bietet praxisori-
entierte Informationen und auch eine Übersicht über das
Verhältnis der Altregelungen zum neuen Gesetz.

Az.: I/2 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

Beihilfenrecht Nordrhein-Westfalen

Unterstützungsgrundsätze, Vorschussrichtlinien, Kommentar
von Karl-Heinz Mohr, Ministerialrat a. D., und Horst Sabolewski,
Regierungsdirektor im Finanzministerium des Landes NRW, 84.
Ergänzungslieferung, Stand Februar 2011, 316 Seiten, 76,50 Euro,
Loseblattausgabe inkl. Zugang zur Online-Datenbank, Grund-
werk ca. 3.000 Seiten, Seitenformat DIN A 5, in zwei Ordnern,
128,00 Euro bei Fortsetzungsbezug (198,00 Euro bei Einzelbezug).
ISBN 978-3-7922-0153-4, Verlag Reckinger, Siegburg.

Bei der 84. Ergänzungslieferung zum Beihilfenkommentar
Nordrhein-Westfalen sind das aktualisierte umfangreiche
Stichwortverzeichnis sowie die neue Übersicht der im Kom-
mentar aufgeführten Hilfsmittel hervorzuheben, die für den
Nutzer insbesondere bei der schnellen Klärung von Zweifels-
fällen eine große Unterstützung bieten.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Änderungen von Vor-
schriften auf dem Rechtsgebiet der Sozialversicherung - z. B.
aufgrund des Arzneimittelneuordnungsgesetzes und des
GKV-Finanzierungsgesetzes -, wobei darauf hinzuweisen ist,
dass sich die Angleichung der Beihilfebestimmungen an die
Regelungen der gesetzlichen Krankenkassen sowohl in Nord-
rhein-Westfalen als auch bei den anderen Beihilfeträgern im
Bundesgebiet kontinuierlich verstärkt hat.

Daneben enthält die Ergänzungslieferung Stellungnahmen
zu Zweifelsfragen, Hinweise zur Rechtsprechung, Erlasse des
federführenden Finanzministeriums sowie Verlautbarungen
der privaten Krankenversicherung zum Mammographie-
Screening und zum Basistarif in dieser Versicherung.

Az.: I/1 047-00-1 Mitt. StGB NRW Juli - August 2011

Gutachten zum Verhältnis 
Landesplanung / Bauleitplanung

Bunzel / Hanke: Grenzen der Regelungskompetenz der
Raumordnungsplanung im Verhältnis zur kommunalen
Planungshoheit. 2011. 124 Seiten. Kartoniert. 29,80 Euro.
Schriftenreihe der Freiherr vom Stein-Akademie für Euro-
päische Kommunalwissenschaften (Hrsg.), Band 1, Kom-
munal- und Schulverlag Wiesbaden. 

Die Landes- und Regionalplanung setzt der kommunalen
Planungshoheit klassischerweise Schranken: solche, die
von den Kommunen akzeptiert, ja auch als nützlich aner-
kannt werden, aber auch solche, die von Städten und Ge-
meinden als überflüssig oder gar schädlich eingestuft wer-
den. Je stärker dabei in die Kompetenzen der Kommunen
eingegriffen wird, desto mehr stellt sich den Verantwort-
lichen vor Ort die Frage, inwieweit die ihnen gemachten
Vorgaben noch mit den Grundsätzen der kommunalen
Selbstverwaltung zu vereinbaren sind. Dieser Frage widmet
sich das vorliegende Gutachten, wobei es auf die verfas-
sungsrechtlichen Aspekte ebenso eingeht wie auf die ge-
nerellen Defizite, die nach Ansicht der kenntnisreichen Au-
toren aus dem Deutschen Institut für Urbanistik vielen
raumordnungsplanerischen Festlegungen zu eigen sind.
Nicht zuletzt wird von den Autoren auf die Notwendigkeit
schlüssiger Begründungen für ebensolche Festlegungen
hingewiesen. Anhand von Beispielen, zum Beispiel auch
des Landesentwicklungsplans Sachsen-Anhalt, wird die
Problematik systematisch aufgefaltet und juristisch fun-
diert geprüft. 

Das Buch richtet sich damit sowohl an die Verantwortli-
chen, die einschlägige raumordnungsplanerische Entschei-
dungen vorbereiten und treffen, als auch an Mitarbeiter
kommunaler Verwaltungen, Kommunalpolitiker, Anwälte
und alle, die mit diesen Entscheidungen umzugehen ha-
ben. Den Autoren ist eine umfassende Abhandlung gelun-
gen, die - nicht zuletzt über die Empfehlungen am Schluss
des Buches - auch in den politischen Teil der Problematik
hineinreicht
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